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Oer Landkreis Wiesbaden umfaßt die StSdte Bieb̂ ch und Hochheim und die Landgemeinden Kuringen, Bierstadt, Breckenheim, Delkenheim, Diedenbergen. Dotzheim, Eddersheim, Lrbenheim,
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M88. Donnerstags den 26. Juli 1917. polelcN . -sikonto:
sr - nkfur ! (lü »Xn> Nr. 17. Jahrgang

Amtlicher Teil.
§!r. 473. " ■ HU Will

Betrifft die Annahme von Hartgeld zum Umtausch in Scheine.
Infolge der seitens der Reichsfinanzverwaltung in der Sitzung

w Reichstags vom 2. Mai d. Js . abgegebenen Erklärung , daß zur
Beseitigung der durch Aufspeicherung von Hartgeld hervorgerufenen
Kleingeldnot erwogen werde, die Silber- und Nickelmünzen außer
Kurs zu fetzen und das gewonnene Silber zur Prägung neuer
Münzen zu benutzen, und daß im Falle der Einziehung die alten
Münzen nicht wieder Geltung erlangen würden, dürften vom Pu-
diikum Silber - und Nickelmünzen auch in größeren Summen bei
den öffentlichen Kassen zum Umtausch gegen Scheine angeboten

^Ew . pp. werden ersucht, die Regierungshauptkasse sowie die
tmterstellten staatlichen Kassen anzuweisen, zur Erleichterung der Ab¬
lieferung der angesammelten Bestände den in dieser Hinsicht an sie
tercmtretenden Wünschen des Publikums nach Möglichkeit Rechnung
ju tragen. Soweit es der bestehende Mangel an kleinem Wechsel¬
geld erfordert, können die Kassen einstweilen die Münzen wieder in
den Verkehr geben, bis durch Neuprägungen der Bedarf gedeckt fein
wikb.

Gleichzeitig ersuche ich, auch die kommunalen Kassen (auch Spar¬
kassen) entsprechend zu verständigen und ferner dafür zu sorgen, daß
die obenerwähnte Erklärung in weitesten Kreisen — insbesondere
auch aus dem Lande, wo nach allen Beobachtungen sehr viel hart-
«Id angesammelt ist — bekannt und dabeb auch daraus hingewiesen
wird, daß falls durch die vom Reiche in Aussicht genommene Maß¬
nahme die sogenannten Geldhamster geschädigt werden sollten,
bäraus keine Rücksicht genommen werden könne, da seit längerem
jor diesen unvernünftigen Ansammlern gewarnt worden sei.
I Berlin C. 2, den 7. Juni 1917.

Der Finanzminister.

/ Wird verössentlicht.

Rr. II . 8266.
Der Königliche Landrat.

von Heimburg.

traf-
hid

rfat<
• 9*
jnnt.
luttj
i die
ibcr-
daß
fr»

t 8
ihm,
Leh-
eb«
ein
dn
Der
und
r z»

der

Rin-
,ger>
Dir
»n<
Ge-

en^
mer.
UN»
stau

itrr-
di-

!8c-
den,

den>
men

Sr. 474. I I
Anmeldung ocn Schlachtvieh zur Selbstversorgung.

k W »r int Landkreise Wiesbaden zurzeit Schweine, Rinder und
kchast hält, uni sie zur Selbstversorgung zu schlachten, oder wer
liinstig zu diesem Zwecke Tiere neu einstellt, hat dies bei dem Kreis-
»usschusse in Wiesbaden , Lesstnastraße 16, schriftlich anzumelden
Werbei ist anzugeben: Der Barbesitzer des Schlachttieres, das auf
einer amtlichen Wage ftstgeitellte Gewicht bei der Einstellung bezw.
Anmeldung, der Kaufpreis und die Liegenschaft, in der das Tier un-
tergebracht ist Der Anzeigende erhält eine Bescheinigung der er¬
schien Anmeldung. Die gesetzlich vorgeschriebene Mastdauer rech¬
net bei neu eingestellten Tieren vom Tage der Anzeige ab.
£ Den von mir beauftragten Personen ist jederzeck der Zutritt

zu den Räumlichkeiten, in denen die Tiere gehalten werden, zu ge¬
statten. auch jede Auskunft über die Unterbringung und Fütterung
ZU geben.F Allen Anträgen aus Genehmigung von Hausschlachtungen muß
Ae Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung beigesügt werden.
Hausschlachtungen von nicht ordnungsmäßig angeiueldeten Tieren
werden künftig nicht genehmigt. .

i Die allgemeine Anineldunq zur Viehzählung befreit n.cht von
ber vorstehenden Meldeverpflichtung der zur hausschiachstmg be¬
stimmen Tstrc ^ , .
. Vordrucke zu den Anmeldungen sind bei den Magistraten und

den Gemeindsvorständen zu Hab n.
' hinsichtlich der hausschiachtimg von Kälbern bedarf es der

Torannieldu.ig nicht hierdurch wird jedoch die Vorschrift über die
rechtzeitige Einreichung des Antrages aus Genehmigung der haus-
schlachtung von Kälbern nicht berührt

Wiesbaden, den 23. Jul > 1917 .
Der Borsitzende des Kreisausschußes.

GRr . 11 8367. > o v >r h e i in b u r g.

die"
eien

9tr. 475.
Bekanntmachung.

i ■ Die Magistrate und Gemcindevorstände weife ich in anbctracht
der Erntezeit darauf hin, daß auch das von Aehrenlesen gewonnene
Getreide der Beschlagnahme unterliegt . Die gewonnenen Getretüe-
rnengen sind gegen Bezahlung an den Kommunalverband abzu
liefern. ZuiMdcrhandlungen werden mit Gefängnisstrafe obei
hoher Geldstrafe bestraft. , , „„ , .

Außerdem verweise ich aus die den Gemeinden nach F 3b bis 41
der Reichsgetreideordnung vom 21. Juni 1917 obliegenden Pflich¬
ten hin. ° _ . . _ ,

Ich ersuche die Magistrate und die Gemeindevorstande, sofort
iw der Gemeinde wiederholt aus die Angelegenheit hinzuweisen und
diejenigen Einwohner , welche sich mit dem Aehrenlesen beschäftigen,
«uszusordern, die gewonnenen Frückye unverzüglich an den Auf¬
käufer ihres Bezirks abzulicfern. Gleichzeitig ersuche ich die Polizei-
vkgane zur strengen Wachsamkeit in der Angelegenheit auszu
fordern: hauptsächlich aber die Feldhüter zur eingehenden Heber
wachung besonders zu verpflichten. Bei festgeftellten Vergehen ist
mir sofort Anzeige vorzulegen und etwaige aus unrechtmäßigem
Wege angetrossene Getreidemengen sofort zu beschlagnahmen und
dem Kommunalverband zur alloemeinen Versorgung zu überweisen.

Wiesbaden, den 24. Juli 1917.
Der Borsitzende des Kreisausschußee

Wer als Selbstversorger zugelassen sein will, hat seinen Anspruch
unter Angabe der Zahl seiner Wirtschastsangehörigen und mit Uet-
uienbung de» hierfür vorgeschriebenen Anmeldeformulars bis zum
29. Juli 1917 bei dem Magistrat oder Gemeindevorstand anzu¬
melden und dabei die zu ft, und c vorstehend bezeichneten Nachweise
zu erbringen.

Die Anmeldeformulare haben die Antragsteller bei dem Ma¬
gistrat oder Gemeindevorstand selbst in Empfang zu nehmen und
frühzeitig an die vorbezeichnete Stelle ausgesüllt einzureichen. Es
wird besonders darauf hingewiesen, daß nur ordnungsmäßige und
den Tatsachen entsprechende Anmeldungen Berücksichtigungfinden.
Anmeldungen, in denen Personen unrechtmäßig ausgesührt sind,
werden nicht berücksichtigt. Bor allen Dingen dürfen Personen,
welche von der Gemeinde bereits durch Abgabe von Brotkarten ver¬
sorgt sind, nicht in die Selbstversorgungsliste ausgenommen werden.
Ebenso dürfen Personen , welche in militärischem Derhältnis stehen,
nicht mit in die Anmeldung ausgenommen werden.

Zur Ernährung der Selbstversorger dürfen aus den Kaps und
Monat vorerst neun Kilogramm Brotgetreide verwendet werden.

Wiesbaden , den 21. Juli 1917.
Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden.

J .-Nr . II . 8455._ von S) e i m b u r g._
91:7476 .

Bekanntmachung
Gebe hiermit besonders bekannt, daß dem Kreisblatt Nr . 88

vom Donnerstag , den 26. Juli ds. Js . ein Sonderdruck über die
Reichsgetreideordnung vom 21. Juni 1917 für die Ernte 1917 und
Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse so¬
wie Schlachtvieh vom 19. März 1917 beigefügt ist.

Ich mache die Magistrate und die Gemeindeoorstände auf dir
für dieses Jahr den Gemeindevorständen nach diesen Verordnun¬
gen obliegenden Verpflichtungen ganz besonders aufmerksam und
ersuche um möglichst genaue Beachtung und Befolgung der Vor¬
schriften im Interesse der Erhaltung der Selbstwirtschast für den
Landkreis Wiesbaden.

Zugleich ersuche ich die Einwohner aus die Anlage im Kreis-
blatt ganz besonders hinzuweisen, eventuell die Verordnung zu je¬
dermanns Einsicht im Rathaus auf bestimmte Zeit offen zu legen.
Aus die der Beschlagnahme unterliegenden Getreidearten § 1 und
die Strafbestimmungen 8 79 der Reichsgetreideordnung ist mit kur¬
zem Inhalt ganz besonders in. der Gemeinde entweder durch amt¬
liches Organ oder sonst ortsüblicher Weise hinzuweisen.

Besondere Exemplare der Verordnungen können von dem
Verlag und Bordrucklager Karl Heymann, Berlin W 8, Mauerftr.
43/44 bezogen werden.

Wiesbaden, den 25. Juli 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:

J .-Rr . II ._ _ v o n Helm bürg. _
Nr .' 477.

Verordnung.
Auf Grund des 8 4 der Reichsgetreideordnung vom 21. Juni

1917 wird für den Landkreis Wiesbaden folgende Verordnung er¬
lassen! 8 1.

Nach 8 1 der oben angezogenen Verordnung sind die im Kreise
angebauten Früchte für den Kommunalverband beschlagnahmt.
Hierunter fallen:

Getreide: Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer, Ein-
körn, Gerste und Hafer auch in Mischung.

hülsensrüchte: Erbsen einschließlich Peluschken, Bohnen ein¬
schließlich Ackerbohnen, Linsen und Wicken.

8 2.
Zur genauen isührung der für das Wirtschaftsjahr 1917/18

vorgeschriebenenWirtschaftskarte für jeden einzelnen landwirtschaft
lichcn Betrieb , wird hiermit der Besitzer jeden Betriebes , mag der
selbe avch noch so klein sein, verpflichtet, den Ausdrusch der genann¬
ten Früchte mindestens 3 Tage vor Beginn schriftlich dem Kreisaus¬
schuß/ Lessingstraße 16, Wiesbaden , anzuzeigen, einerlei ob der
Ausdrusch durch die Maschine oder von der Hand erfolgt. Die An
zeige muß enthalten den genauen Namen des Betriebsinhabers , den
Wohnort , den Beginn , die Art und den Ort des Drusches. Bei Wtz-
schinendrufch wird hiermit die gleiche Verpflichtung dem Maschinen¬
besitzer auserlegt, auch dann, wenn der Maschinenbesitzeraußerhalb
des Kreises wohnt. Der Ausdrusch des Getreides und der Früchte
darf erst dann erfolget , wenn der von dein Kreisausschuß für die
Aufnahme bestellte Vertrauensmann zur Stelle ist oder anderweite
entsprechende Anordnungen von dem Kreisausschuß für die Aus¬
nahme aetrossen sind. Widerrechtlichausgedroschene Mengen beider
Art verfallen dem Kommunalverband ohne jegliche Bezahlung.

8 3.
Das Getreide ist nach dem Ausdrusch sofort durch die Windsege

oder eine sonst entsvreckiende Maschine zu reinigen und das Saatgut
für Neuanbau abzusondern.

8 4.
Den Anordnungen des von dem Kreisausschussebestellten Ver¬

trauensmanns ist Folge zu leisten.
8 3.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstraie bis zu sünszig-
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.8 6.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

Wiesbaden , den 25. Juli 1917.
Namens des Kreisausschusses.

Der Vorsitzende,
von Heimburg.

3-9tr. II . 8519. von Heimburg.

Betrifft Feststellung der Selbstversorger.
t ' Für das Erntejahr 1917 sollen als Selbstversorger im Sinne des
8 1 Absatz1 u'gd 2 der Reichsgetreideverordnung für die Ernte 1917
v« n 21. Juni III7 nur solche Unternehmer landwirtschaftlicher Be¬
liebe zugelassen UfeLden, die . . .
fe a ) aus der Ernte 1917 die Selbstversorgung beanspruchen,

b)  nackweisen, daß fie die Selbstversorgung für sich und die An-
oehörigen ihrer Wkstschaft für die Zeit vom 16. August 1917
bis zum 15. Septembetz 1918 aus ihren selbst geernteten Vor¬
räten durchführen können, und ^ . L,

|c ) Mitglieder der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Be-
/ . russgenossenschast sind.

Nichtamtlicher Teil.
England.

Zur Rede Lloyd Georges.
Zu der Rede Llond Georges sagt die Köln. Ztg.: Wenn wir die

jetzige Rede des Engländers mit derjenigen Zusammenhalten, die er
am 29. Juni in Glasgow gehalten hat, dann wissen wir auch, welche
Art von Frieden Lloyd George uns gewähren würde. Damals hat
er erklärt, daß Mesopotamien, Armenien und die deutschen Kolonien
in sanftere — soll heißen englische— Hände übergehen müßten

Heute verlangt er nicht nur die Wiederherstellung, sondern auch die
Vergrößerung Belgiens , was vortrefflich zu den Worten Carsons
paßt, daß wir über den Rhein zurückzugehen hätten und felbftver-
tändlich die Preisgabe Elsaß-Lothringens . Weil Deutschlands

neuer Kanzler nun allerdings solcher wahnwitzigen Anmaßung auch
nicht den kleinen Finger gereicht, weil er vielmehr nur zu einem für
Deutschland ehrenvollen Frieden sich bereit erklärt hat, darum hat
Michaelis nach Lloyd George eine Kriegsrede gehalten, darum hat
der Engländer nur Schmähungen und Beschimpfungen als Antwort.
In Wahrheit steht es so, daß England den Frieden heute noch nicht
will, weil es auf Grund der gegenwärtigen Kriegslage, die Deutsch¬
land eine Fülle wertvoller Pfänder in die Hand gegeben hat, die
Kriegszicle nicht erreichen kann, die Lloyd George jüngst offen ver¬
kündigt hat. Alles andere in der Rede ist nur Taktik, vor allem die
Sätze über den Tauchbootkrieg, mit denen der Engländer natürlich
die Stimmung in Deutschland herabdrücken und in England er-
'mutigen will. Wie die Dinge in Wirtklichkeit liegen, zeigt just zur
rechten Zeit ein dringender Ausruf an die Gewerkschaftendes Eisen-
und Stahlgewerbes , den das Admiralitätsamt erläßt , und der fol¬
gendermaßen lautet:

Das Admiralitätsamt wünscht allen , die beim Bau oder der
Ausbesserung von Schissen beschäftigt sind, klar zu machen, wie ernst
die Zeit ist, in der wir stehen. Ein entschlossener Feind hat sich
darangemacht, unsere Inseln zu blockieren und die Handelsschiffe zu
zerstören, die dem Volke Nahrung und dem Heere Vorräte bringen,
und er gebraucht dabei Mitte ! und Wege, die dem Völkerrecht zu¬
wider sind. Jeden Tag werden Handelsschiffe versenkt, und wir
müssen alle unsere Hilfsmittel anwenden , um zu verhindern, daß
uns -Aushungerung droht. Das weiß der Feind , und er hat darum
alles auf diese eine Karte gesetzt. Hat er Erfolg, dann wird er
Sieger sein, mißlingt ihm dieser Weg, dann ist seine Niederlage
sicher. Wir haben auf unserer Seite nur zwei Waffen, mit denen
wir ihn bekämpfen können. Beide müssen in den Schiffswerften
des Landes geschmiedet werden. Die eine Waffe sind die Kriegs¬
schiffe, die es der Flotte ermöglichen sollen, die feindlichen Tauch¬
boote zu jagen und zu vernichten: die andere Waffe ist jedes neue
Handelsschiff, welches die Stelle eines Schiffes «innimmt, das ver¬
senkt worden ist. Beide Waffen müssen zusammen gebraucht wer¬
den, und es hängt gänzlich von den Männern in den Schiffswersten
und Maschinenfabriken ab, wieviel von diesen Waffen wir hervor¬
bringen können. Es ist die Sorge jedes einzelnen von uns , daß die
Zahl dieser Waffen vermehrt werde, und kein Mittel darf vernach¬
lässigt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Wir , die wir sicher da¬
heim sind, schulden cs den tapferen Männern , die stündlich für uns
zur See , auf dem Lande und in der Luft sterben, keine Mühe zu
scheuen, um ihnen die Massen zu geben, mit denen wir den Krieg
gewinnen können. Das Admiralitätsamt vertraut daraus, daß in
der kritischsten Stunde unserer Geschichte die Männer in den Wersten
und Fabriken danach streben werden, daß dieser Ausruf keine tauben
Ohren findet.

Das klingt anders als die Prahlereien Lloyd Georges, und es
hat den Vorzug, richtig zu fein, denn es ist zu praktischen, nicht zu
taktischen Zwecken gesagt. Es wird ja auch aufs beste bekräftigt
durch das Juni -Ergebnis des U-Bootkrieges, das wiederum den
Schisssraum, der unseren Feinden noch zur Verfügung steht, um
mehr als eine Million Tonnen vermindert hat. Amerikas Mit¬
wirkung am Kriege endlich schätzen wir genau so hoch ein, wie sie
ist. Lloyd George weiß so gut wie wir , daß sie militärisch für lange
Zeit hinaus nicht ins Gewicht fällt, und wie sie später beschaffen
sein wird, darüber wollen wir uns unterhc<ten, wenn es Zeit ist.
Einstweilen versorgt Amerika seine Veibündeten hauptsächlichmit
Blussnachrichten, und Lloyd George kann nicht verlangen, daß wir
den Amerikanern den Gefallen tun, uns durch ihren Schwindel ins
Bockshorn jagen zu lassen. Bisher hat das deutsche Volk den Kriegs-
ereigniflen gegenüber Ruhe und Nüchternheit bewahrt , und es ist,
wie die K̂riegslage neigt, vortrefflich dabei gefahren. Es wird auch
den Kniffen und Listen Lloyd Georges gegenüber kühl und kampf¬
entschlossen bleiben, zumal es merkt, wieviel Anmaßung und Be¬
sorgnis zugleich hinter den Worten dieses Feindes steckt.

Fälschung der englischen Flugzeugverluste.
Wbna Berlin,  24 . Juli . Die englischen Angaben über die

Flugzeugverluste sind gefälscht! Einen unwiderlegbaren Beweis für
die Verschleierung der englischen amtlichen Angaben über die Flug¬
zeugverluste bietet die englische Berlustlrste, die für den Monat Mai
157 Ossiziere und Mannschaften des englischen Fliegerkorps als ver¬
mißt, 122 als tot meldet, während die Zahl der als verloren ge¬
meldeten englischen Flugzeuge von den Engländern im Mai mit
nur 86 angegeben wurde. Diese 86 Flugzeuge waren mit ihrer Be¬
satzung von 137 Offizieren und Mannschaften nicht zurückgekehrt
und waren als verloren und vermißt gemeldet. Die Zahl der 122
Getöteten setzt sich unzweifelhaft aus den Besatzungen der hinter den
englischen Linien abgeschossenenenglischen Flugzeuge zusammen,
denn ->s ist doch nicht anzunehmen , daß hinter den englilchen Linien
122 Flieger getötet werden, ohne daß die Flugzeuae dabei Schaden
erlitten. Bei der Zugrundelegung dieses Verhältnisses zwischen Be¬
satzungen und Fluq »eugen wie bei den Vermißten enslorechen diese
122 Toten etwa 80 Flt -gz»ugen, die die Engländer in ihrem Bericht
unterschlagenhaben. Dstse Zabl stimmt fast genau mit der von den
deutschen Fliegern als hinter der englischen Front abgeschossen ge¬
meldeten Flugzeugen überein , die 75 betrug . Die Engländer haben
im Mai also nicht 86 Flugzeuge, sondern mindestens 161 verloren.
Aehnlicb wie die Engländer die Zahl ihrer verlorenen Flugzeuge
möglichst niedrig angeben, erhöhen sie die Zahl der angeblich abge-
schofsenen deutschen Flugzeuge nach Möglichkeit, indem sie jedes
niedergehende oder den Kampf abbrechende deutsche Flugzeug als
abgeschossen buchen.

Englische Offiziere über das englische 6riegs -Jdeal.
Wbna Berlin,  24 . Juli . Englische Offiziere der 1. und 32.

englischen Division, die am 11. Juli im Küsten-Abschnitt gefangen
genommen wurden, erklärten mit großer Offenheit: An die
idealistische Begründung der englischen Kriegführung glaubt kein
Mensch mehr. ..Wir sind das heuchlerischste Volk der Erde." Der
Krieg ist eine Machtprobe und man bat das Aushängeschild eines
Ideals gebraucht, um den englischen Bürger von der sittlichen Be¬
rechtigung des Krieges zu überzeugen, während ein Volk von Sol¬
daten, wie das deutsche, weiß, daß der Kamps für das Vaterland
feine Rechtfertigung in sich selber trägt.



Dis Kriegslage.
Äer Dienslag-Tagesberichi.

Wb Amtlich. Großes Hauptquartier, 24. Juli.
Destlkcher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Ruprecht.
Die Arkilleriejchischr in Flandern tobt in noch nicht erreichter

Stärke Tag und Rächt weiter. Die Lrkundungsvorstöhe gegen
unsere Front mehren sich. Zwischen dem Kanal von La Bassee und
Lens hält das lebhasle Feuer an. Beiderseits von hulluch blieben
nächtliche Aufklärungs-Unternehmendes Feindes ohne Erfolg.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Am Ehemin des Dames griffen die Franzosen bei Eerny wie-

dr die kampsbewährte 13. Insanierie-Dirisian an, die, wie bisher,
keinen Fußbreit der von ihr im Angriff gewonnenen Stellungen
verlor. Das aus Westfalen und Lippern bestehende Infanterie-^
gimeut Tit.  55 hat in letzter Zeit e'mundzwanzig Angriffe der Fran¬
zosen zurückgeschlaZen. Auf dem recht-n Maßufer drangen am
22.  Infi Teile badischer Regimenter in den stark verschanzte»
Lauriereswald ein, fügten dem Feinde schwere Verluste zu und
kehrten mit zahlreichen Gefangenen zurüL.

Oestkicher Kriegsschauplatz.
Die gesamte Ostfront zwischen Ostsee und Schwarzem Meer

steht im Zeichen erbitterter Kämpfe uno großer Ersetze der deut¬
schen und verbündeten Massen.

Front des GeneralfeldmarschallsPrinz Leopold von Bayern.
Bei der

Heeresgruppedes Generaloberstenvon Eichhorn
griffen die Russen bei Iakobsladt abends vergeblich an. nachdem am
Würgen ein Angriff in breiter Front durch unser Vernichlungsseuer
ifll Entstehen niedergehalten worden war. Südwestlich von Düna-mmbürg führten sie nach starker ArtillcricwirkunoS Divisionen fünfmal
tief gegliedert gegen unsere Linien, die voll behauptet wurden. Rach
hatten Rahkampsen mußte der Gegner unter v,geh euren Verlusten
weichen. Auch bei Krewo stürmten die Russen vormittags erneut in
S Kilometer Breite an; sie wurden zurückgeschlagen. Das Dorf
krewo ist wieder in unserer Hand. 2m Ganzen hat der Feind süd-
lich von Smorgon mit 8 Divisionen, deren Regimenter sämtlich
durch Gefangene und Tote in der Front sestgcstelll werden konntech

- - - — - zM,angegriffen: nur Trümmer sind zurückgekehrl
Heeresgruppe des Generalobersten von Boehm-Ermvlli.
Die strategische Wirkung unserer Operationen wird immer

gewaltiger. Auch vor der nördlichen Karpatheufront weicht der
Rüssel

Vom Sereth bis in die Waldkarpathen sind wir in einer Breite
von 250 Kilometer im Vorwärtsdringen. Unsere siegreichen Armee¬
korps haben den Serelh-Uebergang von Tarnopol erreicht. Bei
Tremböwla wurden verzweifelte Massenangrifse der Russe» zurück?
geworfen. Podhcajce, halicz und die Linie der Bystrzyca-Solot-
winska sind überschritten. Die Beute ist bisher nicht zu übersehen.
Mehrere Divisionen melden je 3000 Gefangene. Zahlreiche schwere
Geschütze bis zu den größten Kalibern. Eisenbahnzügevoller Ve»
pflegungs- und Schießbedarf, Panzerzüge und Kraftwagen, Zelte
und Barackenu. iegliches Lriegsgerät find erbeutet und legen Zeug,
uis ab vou dem übereilten Rückzuge des Feindes.

Frönt des Generalobersten Erzherzog Iofef.
Der Rordflügel hat sich der südlich des Dnjestr begonnenen Be-

wegupg angeschlossen. Längs der ganzen Front starke Feuertätig-
kcit des Gegners. Beiderseits der Bystrih und südlich des Toelgyes-
Passes wurden russische Vorstöße abgewiesen. Gesteigettem Feuer
zwischen Trotns- und Putna -Tal folgten in breiten Abschnitten Ver¬
suche der Russen und Rumänen, zum Angriffe oorzpbrechen. Fast
überall hielt unsere Abwehrwirkung den Feind in seinen Gräben
nieder. Wo er heraus kam, ist er zurückgefchisgen worden. Heute
früh sind dort neue Kämpfe entbrannt.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Mackensen.
Auch längs Putna und Sereth schwoll der Feuerkampfzu er¬

heblicher Stärke an. Mehrfach gingen russische und rumänische
Skoßkruppen zum Angriff vor. Sie brachen schon in unserem
Feuer zusammen.

Mazedonische Front.
Keine größeren Kampfhandlungen.

Der Erste Generalquartiermeister: Ludendorsf.

Der Siegeszug in Galizien.
Wb B e r l i n , 23. Juli . In Oftgalizien blieb die kraftvolle

Vorwärtsbewegung auch am 22. Juli im Fluß . Das ungestüme
Nachdrängen unserer Truppen hat die russische Front von Tarnopol
bis ins Karpathenoorgelände ins Wanten gebracht. Unsere Trup¬
pen zwischen halicz und Brzezany sind ebenfalls im Vorgehen. Die
Zahl der Gefangenen stehr noch nicht fest. Bisher sind 47 Geschütze,
darunter eine große Anzahl schwerer, eingebracht worden. Obwohl
die Russen die Absicht hatten , wie bei früheren Rückzügen, alles in
Flammen aufgehest zu lassen, können sie diesen Plan in der Eile
des Rückzuges nicht voll verwirklichen. Bei Zborow haben sie le¬
diglich t»e große Chaussee-Brücke verbrannt . Die zahlreichen rechts
und links davon über den Strypa -Grund führenden höizbrücksn
mußten sie unzerstört lassen, ebenso die große Straßenbrücke von
Jezierna über dis Wosutzka. Die russischen Quartiere in den Ort¬
schaften hinter der Front bezeugen überall den überstürzten Auf¬
bruch. Vielerorts fielen bedeutende Mengen von Nahrungsmitteln
und Munition in die Hände der Verfolger. Die Versuche der Rus¬
sen, die Munitionslager in Jezieima ' in die Luft zu sprengen, ge-
langen nur zum Teil. Gewaltige Bestünde blieben unversehrt,
und bereits am Vormittag des 21. trafen deutsche Lastzüge ein, um
sie zur eigenen Verwendung abzutransportieren . Auch die riesigen
Verpflegungsvorräte in Jezierna konnten die Russen nur teilweise
durch Uebergießen mit Petroleum unbrauchbar machen. Bereits

Gegenangriffe vermochten die Russen den deutschen Vormarsch auf¬
zuhalten. Auch ein Vorstoß mit von Tarnopol herangeführten
Panzerautos schlug fehl. Das Sperrfeuer der deutschen Geschütze
zwang die Panzerwagen zur raschen"Umkehr. Der 22. brachte
ebenfalls gewaltigen Raumgewinn für die Verfolger. Am östlichen
Ufer der Sttypa vorgehende Kolonnen -erreichten bereits in der
Nacht zum '28. bei der Station Denysow an der. Strypa die Eisen¬
bahnlinie Közlow-Tarnopol . Die ostwärts abzisWndey russischen
Kolonnen wurden häufig mit vernichtender Mrkuhg vou unserer
Artillerie gepackt. Auf allen Straßen 'und Wegen liegen Reihen
ru .sischer Gefallener verstreut. Ein Eisenbahnzug, der nach Osten
zu entkommen versuchte, wurde vor Denysorü von Ulanen und
Jägern zur Izrnkxh: gezwungen. Außer Unmengen von Munition
und Lebensmisteln, wurden hier sechs schwere Flachbahnaeschütze
erbeutet, die am Bahnhof zum Verladen bereitstanden. Hn Vor¬
mittag des 22. würde die Bahnlinie mit Infanterie in breiter Front
überschritten. Obwohl die zahlreichen Verteidigungsanlagen am öst¬
lichen Strypa -User mit ihre» weitausgedehnten und noch völlig
intakten Drahthindernissen .eine vorzügliche Gelegenheit zur ab¬
schnittsweisen Verteidigung boten, leisteten die Russen nirgends
ernsthaften Widerstand. Ihre Nachhuten wurden überall geworfen.
Weithin am Horizont sah man zu beiden Ufer» der Strqpa die wei¬
chenden russischen Kolonnen, deren Rückzug stellenweise in Flucht
ausartete . Das warme , trösten» Wetter begünstigte* das rasche
Vordringen unserer Truppen . Die Wege haben sich gebessert. Die
Feldbatterien ziehen mit der vordersten Infanterie , und auch die
schwere Artillerie , bis zu den schwersten Kalibern , wird mit bemer¬
kenswerter Schnelligkeit nachgezogen. Vor Tarnopol leisteten die
Russen hartnäckigen Widerstand. Auf dpn höhen östlich der Stadt
hatten sie eine große Masse schwerer und leichterer Artillerie zu¬
sammengezogen. Am Morgen des 22. Juli erreichte die deutsche
Infanterie den vor Tarnopol seeartig erweiterten Sereth . Die rus¬
sische Artillerie überschüttete das Westufer dieses Flusses mit einem
Hagel von Schrapnells und Granaten .^ Gleichzeitig eröffneten zahl¬
reiche Maschinengewehre, die auf dem Kirchturm und aus Gebäu¬
den der Stadt ausgestellt sind ein heftiges Feuer . Es wäre ein
leichtes, den russischen Widerstand durch schweres Feuer auf die
Stadt , die ihnen Schutz und Deckung bietet, zu brechen, ähnlich wie
die Franzose» in solchen Fällen sich nicht scheuten, ihre eigenen
Städte in Grund und Vod. n zu schießen. Stimmung und Geist
unserer Truppen ist den glänzenden Erfolgen entsprechend sieges¬
froh und angriffsfreudig.

Wb Berlin, 24.  Juni . In Ostgolizien drängten unsere Trup¬
pen am 23. Juli dem weichenhen Feinde wie an den Vortagen un¬
aufhaltsam nach. Der russische Rückzug nimmt immer größeren
Umgang an. Die weichenden russischen Verbände konnten sich nicht
einmal längs des Sereth , südlich von Tarnopol , zu einem ernsthus¬
ten Widerstande aufraffcn . Erst östlich des Sereth begannen sie sich
wieder zu sammeln. An der Strqße Tremböwla —Nikolinoe, zwan¬
zig Kilometer südlich Tarnopol , wurde ein Angriff starker feindlicher
Massen, der von Panzeroutomoütlen unterstützt war , unter außer¬
ordentlich schweren russischen Verlusten ahgswiesest. An der Straße
Burkanow—Podhejca, 15 Kilometer südlich der Eisenbahn Kozo-
wa—Tarnopol , würde ebenfalls feindlicher Wderstand gebrochen.

Am Nachmittag des 22. Juli wurde von unseren Truppen süd¬
lich des Dnjestr bereits in breiter Front die Lukwa überschritten, um

reiche» .

gegen Mittag des 21. waren die Ortschaften Medowa und Kozlow
18 Kilometer südwestlich und südlich von Jezierna erobert, während
unsere Truppen bereits bis auf 9 Kilometer gegen die Stadt Tarno¬
pol vorgedrungen waren , die seit Beginn des ersten Kriegsjahres
in russischer Hand ist. Bon den genommenen höhen sahen die Ver¬
folger bereits deutlich den Kirchturm von Tarnopol . Weder durch
zusammengefaßtes Feuer auf die große Landstraße noch durch starke

am Abend hie alten Stellungen an der Bystryea zu erreiche» . Der
wichtige Eisenbahnknotenpunkt halcz wurde wieder genommen. Die
Bystryea-Soiotwinska wurde überschritten. In der Nacht zum 23.
Juli fiel starker Regen, dem im Laufe des Tages mehrere wolken¬
bruchartige Gewittergüsse folgten. Die Ungunst der Witterung
konnte indessen die Geschwindigkeitdes Vormarsches nicht aufhälten.
Unsere Truppen , die iin Regen aus der bloßen Erde biwackiert
hatten, setzten mit der gleichen Frische, wie an den Vortagen , den
Vormarsch fort und trieben in aller Anqriffsfrische den Gegner vor
sich her. Die Beute an Geschützen, Maschinengewehren, Minen¬
werfern , Panzerwagen , Schießbedarf und Kriegsgerät ist nicht zu
übersehen. Auf dem Bahnhof Korowa wurden etwa fünfzehn Ge¬
schütze, im Walde südlich Kitiztin sechs Geschütze, Kaliber 28 bis 30
Ztm.. und ein Eisenbahngeschützschwersten Kalibers erbeutet. Im
befreiten Gebiet sielen den siegreichen Truppen , abgesehen von nn-
geheuren Lagern an Lebensmitteln , die reiche Ernte und eine große
Menge Vieh in die Hemd»

Während die russische Armee im Südosten in breiter Front zu¬
rückweicht, verbluten sich well erst!n die in einem aussichtslosen
Kampf vorgejagten russischen Divisionen südlich von Smorgon , bei
Krewo, südwestlich von Dünaburg und bei Jakohstadt.

Unter der Einwirkung unserer siegreichen Operationen in Ost¬
galizien wurde am 23. Juli auch die Front von den Karpathen biß
zur Donau unruhig . Ein in den Karpathen südlich der Säge von
Neu-Jtzkany nach einen: außerordentlich heftigen Zerstörungsfeuer
vorgetragener feindlicher Jnfanterieongriff brach in unserem Ver¬
nichtungsfeuer blutig zusammen. Nördlich der Bistritza und beider¬
seits von La Catriner heftiges feindliches Artilleriefeuer , das sich
gegen Abend zu großer Wucht steigerte. Ein vorbrechendes Batail¬
lon blieb i» unserem Feuer liegen. Das gleiche Schicksal erlitten
ieindliche Angrisfsversuche südlich des Sufita -Tales , nördlich der
Oitaz>Straße und des Prnvila . An der rumänischen Front lebhaf¬
tere feindliche Axtitlerie-Tätigkeit, besonders in der Dobrudicha und
westlich der Donau, wo es sich von 2 Uhr bis 2 Uhr 38 Minute»
zum Trommelfeuer steigerte. Rm'inche Angriffe erstickten in un¬
serem Abwehrfeuer. Bei Bramstea oustauchende feindliche Kg-
val' .aie wurde durch Artilleriefeuer gefaßt und zersprengt. 6eit
5 Uhr vormittags ist Trommelfeuer an der Rimnicul -Mündung.

Die Vorstädte von Tarnopol befehi.
Wb W i e n , 24. Juli . Die Truppen fetzten die Verfolgung des

weichenden Feindes bis spät in die Rächt hinein fort. Sie sind im
Besitz der Vorstädte von Tarnopol . Die Flieger tragen viel dazu
bei, die Verwirrung in den Reihen der Russen zu vermehren, die bei
jeder Annäherung eines Flugzeuggeschwaders hals über Kopf nach
allen Richtungen auseinanderflüchten . Der Bahnhof von Tarnopol,
wo die Russen in aller Eile Kriegsmaterial einwaggonieren, wurde

neuerdings aufs wirksamste mit Bombe» belegt.

Der Eindruck unserer Er snl ge in Paris.  Der
deutsche Vormarch in Galizien macht in Baris unzweifelhaft großen

Eindruck. Die Blätter müssen indes in ihrem Urteil zu
Auch am Montag wurde der russische Heeresbericht vorn

nige vage . Auch me Aervmoung mn Tarnopol sti.
söhrdet. Auch sei der linke Flügel sogar vom yllgeyieinesi
in Mitleidenschaft gezogen. Der „Temps " nennt den
Vorstoß eine bedenkliche Sachs. Die Blätter schreiben
übernHme eine 'furchtbare 'Aufgabe. Er übernehme das
steuer in einem geradezu tragischen Augenblick. Die Uebe-
der Blätter bezeichnen Kerenski als den russischen Danton. *.
Zeitungen drucken vorsichtig ihre Bewunderung darüber Qli,
die französisch-englische Armee der russischen nicht zu hm , 7
sondern ganz int Gegenteil die Deutschen auch im Westen
tiative in Händen hjstten.

die

Oer Tsuchbooiftieg.
Wba Berlin,  23 . 3»li. In dm nördliche» Sperr¬

wurden durch unsere U-Boote wiederum acht Dampfer uh
Segler versenkt. Davon wurde ein Dampfer ays einem
sicherten Geleitzug heraysgefchossen. Die Ladungen der ve>
Schisse bestanden, soweit sie festgestellt werden konnten, aus
Holz und Lebensmitteln.

Der Ehes des Admiralstabes der Marine
Wba Berlin, 24.  Juli . Reue Unterseeboote im

S Dampfer und 7 Segler mit rund 35 000 Brultoregistertön
versenkt. Darunter befanden sich der bewaffnete sranz!
Dampfer ..Mnerva " (952 Tonnen), der bewaffnete ilalie
Dampfer „Fratelli Bianchi" (3542  Tonnen ), mit 4800 Tonnen"
len von Amerika nach Italien, die bewaffneten englischen Damp
„Dillec solch" (3074 Tonnen), mit einer Erzladung v Algier w.
England, und „City os Cambridge" (3844 Tonnen/mit Slücko,
von Alexandriennach Liverpool.

Der Ehes des Admiralstabesder Marine

Rußland.
Eine Kundgebung der 11. russischen Armee.

Wb Berlin,  25}. Inst . Das Komitee der geschlagene m
russischen Armee, in dem die Mitschuldigen Kerenskis und BnH
laws qn der verhängnisvollen russischen Offensive gegen Le
sitzen, richtete folgendes draht 'oses TelLelegramm nach Petersbürq:

An den Krieasminister , die provisorische Regierung , das J
Rates der Arbeiter - und Soldatendeputierten,'ktralkoyntee deh. MWWWWM RRB . . -,„ ir,TtgT

Äussührungskllmitce der Bauern -Abgeordneten und an den
befehl̂ habox strs Feldheeres : ' lk

Pie deutsche Offensive die am 19. Juli vor der Front d:r
Armee ihren Anfang nahm, entwickelt sich zu einer furchtb
Katastrophe, die unter Umständen den Untergang des revoluüo
Rußland zyr Folge haben kann. , ij

In der Ssimmung der Truppen , die vor kurzem durch
heldenmütigen Anstrengungen der zielbewußten Minimalisten
hoben wurde, hat sich ein scharfer und gefahrdrohender llinsthu
vollzogen. Die Angriffslust erschöpfte sich rasch, die meisten T
pentcile befinden sich im Zustande einer zunehmenden Ze/etz^
Von efner Anerkennung der Vorgesetzten und einer Subordineh
ist keine Rede mehr. Zureden und bekehren sind völlig wirku
los geworden. Si .e werden durch Drohungen, zuweilen sogar'-.
Erschießen der ZurLenhen beantwortet . Manche Formatie
verlcßsen die Schützengräben, ohne das herannahen des F,'
abzuwarten . In einigen Fällen wurde der Befehl, zur Unteriki
der Kämpfenden vokzurücken. mehrere Stunden hindurch i'ir
sammlungen be prochen. Die Folge davon war eine Ven'pitz,
der Unterstützung um 24 StundrÄ . Wiederholt haben Truppeni
d«n ersten Schuß ihre Stellung verlassen, hinter der Front zi:>
sich kilometerweit Züge von Flüchtlingen mit und ohne Een
gesund, frisch, aber bar aller Scham rmd im Gefühl vöÄjl
Sicherheit vor Strafe . Zeitweilig entfernen sich ganze Tru
teste. .

Die Mitglieder des Armee- und Frontkomitees erkenneuj
daß die Lage die äußersten Mittel und Anstrengungen ersorD
und daß man vor nichts hall machen darf, um die Revolution i
dem Untergang zu restsn. Heule haben der OkerbefehlshaüerI
Südwestfrop.t und der Kommandeur der 11. Armee in lieb»
mmwii tny* »v, U SnU ___ S» V ß ,_ •i . v . l» r » < ’ <r *lftzmmung mit den Kommissarenund dem Komitee den Befehl erlch
«m  die Fliehenden z» schießen. Dos ganze Land syll die volle Wq
ijeit übeis die vor sich gehenden Ereignisse erfahren , soll erschar»
und in sich selbst die Entschlossenheitfinden, sich aus dieiemge»
stürze», dlc kleinmütig . . vernichten . . . dir Revolution. ™

Das Wolffsche Telegraphen - Bureau bcmerl!
hier  z u: In diesem Telegramm versuchen die Schuldigen, -
Vemntwortung für .ihre Niederlage aus die schlecht geführten und«
nutzlosen Opfern verführten 'Truppen o.bzu'chieben. Der Ä
RLlszl-ands soll von dem verhängnisvollen Au'sgang des AngrK
feiner,besten .Truppen auf Lemberg und Drohobycz durch die $e-
Häuptling von der bedrohten ruisi'chen Revolution abgelenkt wert»
Tat ächllch ist die Niederlage die operative Folge des Durchbruch!
der deutschen Truppen bei Zborow . der, als ' Vergeltung unter*
nommen, sich planmäßig zu einer siegreichen Operation der ticr<

. kündeten Armeen erweitert und das Zurückgehen des n # * »
Heeres erzwingt. Erst dieser Rückzug hat den englischen, s»

\ zosischen und russischen Führern die Macht über die' Trupp« ^
! nommen. die jetzt einzujeh.cn beginnen, wozu sie mißbraucht n®'

bcn. Jetzt wollen die Machthaber die Truppen wieder in ihre
! bringen , indem sie auf sie schießen lassen. Auch hierfür soll dis Lüzk
' von der bedrohten russischen Revolution als Entschuldigung bienen.
! Nicht die Revolution wird durch das siegreiche Vordringen ' deut'ch"

i'nd österreichisch-unaari 'cher Truppen bedroht, sondern die
führungskünste der Entente und der jetzigen russischen Maü>:bat:l
Es soll verschleiert werden, daß die Mittelmächte um den Frieden
oie Entente um die Fortsetzung des verlorenen Krieges kämpft.

Vermrschies.
Vom Hunsrück. Der Verwalter Christ von Fronhofen hörte,

als er am frühen Morgen den Kesselraum betrat , um den Kessel der
Molkerei zu reinigen, ein Geräusch. Er suchte den Raum ab und
bemerkte schließlich eine Gestalt, die sich durch das Fenster davon
Aachen wollte. Cr packte den Kerl und hielt ihn fest, obwohl ihm
dieser mit einem Knüttel einen heftigen Schlag über den Kopf ver¬
setzte. Der Eindringling hatte 58 Pfund gestohlene Butter bei sich.
Er wurde nach Simmern ins Polizeigefängnis gebracht.

Berlin. Im Modesalon verhaftet wurden zwei „Lebedamen",
die einem Kausmann in der Provinz 62 880 Mark gestohlen hatten.
Der Mann Halle in einer Provinzstadt ein gutes Geschäft gemacht
und begoß es in einer Bar mit Sekt und anderen Flüssigkeiten. An
der Zecherei beteiligten sich auch auf Einladung zwei Mädchen.
Diese nahmen sich endlich des Gastgebers liebevoll an und beher¬
bergten ihn. Am nächsten Morgen waren beide verschwunden und
mit ihnen die Brieftasche des Kaufmanns , dis 62 080 Mark enthielt.
Der Bestohlene vermutete gleich, daß die Mädchen nach Berlin ge¬
fahren fein würden und fuhr ihnen mit einem Kriminalbeamten der
Provinzstadt sofort nach. Weil nun nach allen Erfahrungen Mäd¬
chen dieser Art bei großer Beute sich zunächst neu etnzukleidsn
pflegen, so suchte ein Beamter des hiesigen Fahndungsbüros mit
dem Bestohlenen die Waren - und Kaufhäuser ab und fand auch die
Diebinnen im Modesalon eines Hauses in der Leipziger Straße,
hier hatten sie bereits für 7888 Mark eingekauft und bezahlt, um
sich vom Kopf bis zu den Füßen auf das feinste neu einzukleiden.
Die Verhafteten besaßen nur noch 25 000 Mark in barem (Selbe.
Alles andere hatten sie schon in Kleidungsstückenund Schmuckwaren
migelegt.

Wünstcr. In der Bauernschaft Uppenberq wurde ein junges
Mädchen erschossen, das seit einigen Wochen bei seinem zukünftigen
Schwiegervater, einem Llckerer. zu Besuche weilte. Als das Mäd¬
chen an ein offenes Fenster trat und hinausschaute. fiel plötzlich
ein Schuh, anscheinend aus einem dicht am Haufe liegenden Ge-

tnifchr Mit lautem Aufschrei stürzte die Getroffene zu Boden u»d
verschied bald darauf : Die sofort angestellten Nachforschungen nach
dem Schützen waren vergeblich. Ob ein Unglücksfall oder ein Mord
aus Eifersucht vorliegt, wird die Untersuchung ergeben.

Wenn das nicht zieht! In einem rheinischen Blatte sucht eine
heiratslustige Dame durch sehr verlockende Dinge einen Mann zu
gewinnen : es heißt in der Anzeige: „habe 14 Hühner auf dem Hof,
eine Kelter, 6 Schweine, 4 Rinder auf der Weide, 2 Schinken und
Dauerwürste im Rauchfang, eine erblindete Mutter , die spinnen
und weben kann, einen kleinen Weinacker, 25 Kirsch-, 14 Apfel-, 10
Zwctschenbäume, selhstgesponnene Leinwand und eigen gekelterten
Wein. Außerdem habe ich ei» Klavier und eine Laute. KrieLsbe-
schädigte, die noch etwas auf Acker oder Hof arbeiten können, wer¬
den um Darlegung ihrer Verhältnisse gebeten." Vermutlich wird
es der mit soviel Gütern gesegneten Jungfrau an Bewerbern nicht
fehlen.

Der Aufstieg des Begabten. Eine anerkennenswerteLeistung
vollbrachte der Gefreite Jojei Büchter aus Brellenbiel in Bayern.
1912 noch Böckergehilfe, widmete er sich in Mehrerau am Bodensee
ein Jahr dem Studium , worauf ihn ein Münchener Gymnasial¬
lehrer für den Eintritt in die 6. Klasse des Gmnnasiums vorbereitete.
Da kam der Krieg. Fast drei Jahre stand Büchler ununterbrochen
an der Front . Auf feine Bille erhielt er dann drei Monate Urlaub.
Anderthalb Monate arbestete er, um fit,', auf das Abiturienten¬
examen vorzubereiten, das er nun glücklich bestanden hat.

Sonst gnade Gott Dcut'chland! Folgende hinreißende Worte
finden sich in einem von den ,Lewz . N. N." veröffentlichten Feld¬
brief : „Laut schreit der Feind „seine Siege " in die Welt. Dieses
Geschrei macht anscheinend selbst aus manchen im deutschen Volke
Eindruck, der es doch besser wissen müßte. Noch lauter ruft er uns
seine Forderungen ins Gesicht; er, dem wir das Schwert zerschlagen,
die gepanzerte« Rippen eingetreten haben, will uns glauben machen,
er fei der Sieger , und er habe zu fordern . Warum das ? Weit ab
und zu aus unserer Heimat eine Stimme ertönt , die ron Versöh¬
nung, Verzicht, Vertragenwollen stammelt. Weil ab und zu ein
Schwächling dem Druck der Angst und des Magens nachgibt. Weil

Entschließung des Arbeiter - und Soldakenrakes.
Petersburg,  24 . Juli . Meldung der Petersburger T»

graphenageniur : In einer gemeinsamen Sitzung des Vollzugsaui
"W—B— '■55g- . . — -

ha und dort- immer nach einer glaubt , die Feinde würden beM
dener, wenn wir mit der Bescheidenheit vorangingen . Darum
cs die Aysgabe derer , die den Mut und die Kraft in sich süD»
henen daheim zuzurufen: Laßt uns nicht im Stich! ' Beweist
rzemde, daß Deutschlands innere Kraft io ehern D ' " ' “wie die -rr .
seines Schwertes. Wir fürchten das Geschrei unserer Feinde
wenig, wie ipir ihren Arm gefürchtet haben. Wir lachen über !h«
Drohungen , mit denen sie uns die Kaiserkrone und das schwE
weiß-rote herzschitd aus der starken Wehr reißen wollen. Ihr ab-n
die ihr unser Hort unh Glaube seid, weicht nicht vom Amboß »'
der Werkstatt, weil die Arbeitstage zu lang , die Sonntage zu fei«
die Suppz: zu dünn und t^ r Tabak au teuer werden. ' Der Frie!»
konnnt keinen Tag früher trotz allen Gewinsels, denn der Friede>
ein Ding, das Wnnx/schaffen müssen, roic' ber Krieg ein D̂ilM\
d»s Männer schaffen, nicht Kopfhänger und Flaumacher.
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gnade Gott Deirtjchlgudt"
Das neue Einheitsbier in Bayern . Die drei stellvertretendes

Gonerslioumiandos Bayerns habe» ngch langwierige » Berat-n^
mit de» einschlägigen,Fachkreiseneine Beringung getroffen, die'
Bicrnot in Bayern voraussichtlich steuert. Bayern hat ein m-
Ciiihestshier, oder wie es in der Verordnung genannt wird, P
Kriegsbjer . Dieser Trunk wird ab 15. Aug. da? einzige Bär st'l
das in Bayern nur gebraut und arusgeschänkt werden darf. '
im Ausschank aus dem Lande und in Gemeinden unter 4090 - ,
wahner 26 Psg. für den Liter , in allen Gemeinden über 4900^
wahner 38 Psg. für den Das Flaschenbier, wird
Landender Liter 28 und in der Stadt 30 Pfg . kosten. Jelstk
unterschied zwischem Hellem und dunklem Bier ' füllt fort. —
vergleiche »Mi die doppelt so hohen Bierpreise bei uns , wo
Stpst dünner schon nicht mehr werden kann.

Seide bleibt bezngsscheinsrei. Die Bsschlagnahnie der Rohss?'
bat^ in Aerbraucherkrüisrn die Befürchtung heroorgerusen. da? .. IrerHe"'Zukunft « eidenwaren nur . gegen Bezugsschein abgegeden
Die Reichsbetieidungssteiic beabsichtigt jedoch nicht, Seide .be.«
scheinpflichtig zu machen.



>z des Arbeiter - und Soldatenrates und der Bauernräte haben
»ach einer längeren Erörlerung um 4 Uhr morgens folgende
jxßung angenommen : In der Erkenntnis , daß die Lage an

.onr und irn Innern des Landes den militärischen Züsammen-
>' die Katastrophe der Revolution und den Triumph der gegcn-
*' jonären Kräfte heraufzubeschwören droht , beschließen wir:

Land und die Revolution sind in Gefahr . 2. Die vorläufige
ng wird zur Regierung der Rettung der Revolution er-
Z. Der Regierung wird unbeschränkte Vollmacht hegeben,

die Organisation und die Manneszucht im Heere wieder herzu-
^n , den Kampf bis zum Aeußerften gegen die Gegenrevolution

Anarchie zu führen und um das ganze , rn der vorgestern ver-
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Die russischen Massenverluste.

Stockholm,  23 . Juli . Immer lauter wird in Rußland die
, -rorderung erhoben , die arg gelichteten Reihen der Ofsensivtruppen

n, Galizien zu füllen . Wie gewaltig die blutigen Opf ?r sind , die
rAn Herenski und Brusiilow j?tzt gebracht werden , erhellt u . a . aus
: w Keldung , daß allein bis ZUM 14 . Juli nicht weniger als rund

I oi cOO Verwundete den Verteilungspunkt Proskurow und zwar
; nur aus dem Bereich der 11. russischen Armee (es kämpfen bekannt-

M drei russische Armeen an der galizisch'en Front ) passierten . Aus
ber 8. Armee (Korniiow ) ist beim Ptohilewcr Hauptquartier schon
um 12. Juli die Meldung eingelaufen , daß „für Auffüllung der
Acihen" ein sofortiger Transport von Erfaß - und Reservemann¬
schaften in Höhe von rund 2000 Mann pro Regiment unerläßlich
ei. ' Pei der Kriegsstärke eines ruffischen Regiments ergibt sich

daraus 6ie Tatsache , daß schon bis zum 12 . Juli fast die Hälfte der
Kornilowfchen Armee vernichtet war.

Bruffilows Heeresbefehl zum 1. Juli.
: ^ Die russischen Blätter vom 17. Juli veröffentlichen den Heeres-
befehl Bruffilows vor der Offensive , die er unternahm . Bemerkens¬
wert find folgende Säße : „Bald werden es drei Jahre fein , daß wir
diesen beispiellosen Krieg führen . Es ist Zeit , ihm ein Ende zu
machen, und das Volk hat das Recht , von seinen revolutionären
Heeren und seiner Flotte zu fordern , daß sie all ihre Kraft und
Hilfsmittel bis zum Aeußerften anstrengen , um unseren so schlauen
und unerbittlichen Feind zu zerschmettern . Die große russische Re¬
volution verlangt dringend große Wafsentaten von uns , damit
unsere Emanzipation hierdurch befestigt werde und damit Land und
Freiheit in Wirklichkeit dem russischen Volke zugänglich gemacht wer¬
den und damit das große freie russische Volk , welches mit unseren
Verbündeten den deutschen Militarismus vernichtet haben wird , sich
frei, ruhig und ständig entwickeln und alle seine Kräfte und Hilfs¬
mittel einem friedsichen und glücklichen Leben und nicht der
Rüstungskonkurrenz mit seinen Nachbarn zu widmen hat ." — Be¬
merkenswert ist auch, daß ein militärischer Sachverständiger am
17. Juli über die Verhältnisse des russischen Heeres schreibt : „Es
jxigt sich nun klar , daß das russische Heer in Galizien noch nicht ernst¬
haft von der Disziplinlosigkeit berührt wurde ."

Die Aufnahme der Reichskanzlerrede in Rußland.
R o t t e r d a m , 25. Juli . Aus Petersburg wird gemeldet : Die

Rede des deutschen Kanzlers wird in der Presse vielsych mit Miß¬
trauen ausgenommen : das Organ der Bolschewiki „Nowoja Schisn " ,
belfert Leiter Marlin Gorki ist, schreibt : Das erste Erscheinen von

Michaelis in der Oeffentlichkeit war kein Erfolg . Seine Tonart war
stzwär weniger agrefsiv als die von Bethmann Hollweg , aber seine

Neußerungen waren zweideutig . Er schweigt über die Art der
Bürgschaften und lehnt es ab , ein neues Friedensangebot zu machen,

«ks steht aber fest, daß , wenn die Alliierten m jener Richtung Ber-
1 suche machen würden, sie Entgegenkommenfinden würden. Die
'Annahme der Friedensresolutiou durch die Reichstagsmehrheit fei
^jedenfalls ein wichtiges Ereignis . Kein anderes Blatt schreibt so
>versöhnlich.

Kleine Mitteilungen.
Wb Kopenhagen,  24 . Juli .' Die „Nowoje Wremja"

meldet: Der Chef der Schwarzen Meerslotte Koltschak nahm das Än-
zebot der Vereinigten Staaten an , den Oberbefehl über die ameri¬
kanische Flotte zu übernehmen.
• Wb Washington,  23 . Juli . Reuter -Meldung . Rußland

erhielt eine neue Anleihe von 75 Millionen Dollars und Frankreich
«ne Anleihe von 60 Millionen Dollars.

„Der Augenblick bleibt ernst . "
Wb B e r n , 24. Juli . Der „Daily Telegraph " schreibt in einem

-Die höchste Krisis " überschriebenen Leitartikel vom 20. Juli : „Wenn
der vom Feinde ' unter Beiseitesetzung aller einschränkenden Kriegs-
normen geführte Aufreibimaskrieg erfolgreich sein sollte , wurde
Deutschland eines kolossalen Sieges zu Wasser u . zu Lande sicher sein.
Nichts, was wir und unsere Verbündeten zu tun vermöchten , könnte
ihm diesen Triumph nehmen . Wir haben in den letzten 21 Wochen
durch Seeräuberei nicht weniger als 413 große , für unsere militäri-
ichen und wirtschaftlichen Maßnahmen unumgänglich notwendigen
«hisse , dazu 157 kleinere Fahrzeuge , zusammen 570 Handelsschiffe
verloren . Letzthin hat das Tempo der Vuste etwas nachgelassen.
Aber der Ausblick bleibt ernst , wie jeder , der mit unserer Abhängig¬
keit vom Seetransport vertrgut ist, anerkennen muß ." Die Zeitung
fragt, ob sich das Land , besonders die Arbeiterschaft , der Größe der
Gefahr bewußt sei. Sie stimmt dem neulichen Aufruf Carsons und
Jellicoes an die Werftarbeiter zu , betont aber , daß größere An¬
strengungen der vorhandenen Arbeiter nicht ausreichten . Tausende
von weiteren Arbeitern und eine bedeutende Vermehrung der Ma¬
terialien würden dringend benötigt . „Unsere Seemacht — ruft sie
aus — ist im Niedergange wegen Mangels an klarer Erkenntnis
energischen Handelns ! Der Feind ist im Gewinnen , denn wir
machen die schweren Verluste nicht wett . Das ist die Lage , der wir
gegenüberstehen , die den Bestand dieses Landes , die Zukunft des
britischen Reiches und die Sache bedroht , für die wir so schwere
Opfer gebracht haben ."

Zum Luftangriff auf Harwich.
i , Wbna London.  2 .4, Juli . SRenterjricipung . Amtliche eng-
l>!che Meldung . Ein Geschwader von 15 bi§ 21 feindlichen Flug-
Augen näherte sich heute früh Felixtowo und Harwich und warf
Bomben ab , aber das schwere Feuer unserer Abwehrgeschütze zer¬
sprengte die feindlichen Gruppen und zwang sie zur Rückkehr über
«ee , wobei sie von unseren Flugzeugen verfolgt und heftig bekämpft
Wurden. Aber bei der schlechten Sicht war die Beobachtung sehr
schwierig. Die Verluste sind bisher acht Tote und 25 Ver¬
wundete.

Vj 1 Amtlich wird gemeldet , daß öle Verluste bei dem Luftangriff
•11 Tote und 26 Verwundete betragen . Der Schaden ist unhedeu-
>end. .Unsere Flugzeuge trafen einige nach Belgien zurückkehrende
Endliche Flugzeuge und brachten eins auf See nahe der Huste zum
Niedergehen.

Zur Rede Lloyd Georges.
Wb Berlin,  24 . Juli . Die „Norddeutsche Allgemeine Zei-

wng " schreibt : Lloyd George hielt in der Londoner Oueenshall an
"" selben Stelle , wo er am 28. Juli 1908 die Notwendigkeit einer
imrken Rüstung für das durch Frankreichs und Rußlands Ueber-

ZHM gefährdete Deutschland anerkannte , eine neue Rede . Den
"utzerey Anlaß bot die Jahresfeier der belgischen Unabhängigkeit,
-vem Wesen nach ist die Ansprache aber vor allem eine Erwiderung
M die Reichstagsrede des deutschen Kanzlers am 19. Juli , mit der
^mschränkung freilich , daß der britische Ministerpräsident den ihm
""bequemen Stellen der Kanzlerxede vorsichtig ausweicht . Nicht
weniger als dreimal will er sie gelesen haben , um etwas in ihr zu
Men , woraus er die Hoffnung für ein Ende des blutigen Kampfes
schöpfen könnte . Trotzdem erwähnt er miß keinem Wort , daß der
Reichskanzler sich in Üebereinstimmung mit der von dem englischen

k'^ aatsmann ebenfalls unerwähnt gelassenen Resolution der Mehr-
ssßestspaneien klar und deutlich für einen Frieden des Ausgleichs
irfi ? ^er Verständigung ausgesprochen hat . Bei der Sorgsamkeit,
| Lloyd George ausdrücklich für sich in Anspruch nimmt , kann das

Mnögljch ein Zufall fein . Es bleibt also nur die Folgerung übrig,
der britische Ministerpräsident keinen Frieden der Verständigung

W ».. In Erstaunen setzen kann uns das nicht, erklärte doch gleich¬

zeitig fast sein Kollege Carson , daß England erst an Friedensvcr-
handlungen henken könne , wenn unsere Truppen sich hinter den
Rhein zurückzögeti . blieb doch seiner auch bis zum heutigen Tage
bie von der „Deriter Tagwacht " am 18. Juni gebrachte Enthüllung
unwidersprochen , daß Frankreich sich unter Englands Zustimmung
von den Russen durch geheimen Vertrag die Eroberung Elsaß-
Lothringens , des Saargebiets und der sonstigen ihm erwünschten
Teile der Rheiuprovinz zusichern ließ . Wenn England sich von dem
Frieden diese Vorstellung macht , kann man es freilich begreifen , daß
Lloyd George in der Rede des deutschen Kanzlers kein Zeichen von
Friedensbereitschaft , entdeckt haben will . Vielleicht wird aber jetzt
auch überall da , wo man noch Sinn für Billigkeit hat , das gerechte
Verständnis erwachen , daß der Reichskanzler keinerlei Zweideutig¬
keiten in seine Worte gelegt hat , sondern nur eine seljbstverständiiche
Pflicht erfüllte , wenn er betonte , daß die Sicherung der deutschen
Grenzen beim Friedensschluß eine unabrveishare Notwendigkeit be¬
deute . . . .. i » % E

Die alten Ammenmärchen.
Stockholm,  21 . Juli . Zur Belebung des kriegerischen

Hasses werden die alten Märchen von der schlechten Behandlung
der Gefangenen bei den Deutschen wieder aufgetischt und durch aus
deutscher Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte Aerzte „erhärtet " . U.
a . wurde von diesen öffentlich auf einem Kongresse behauptet , daß
Deutschland absichtlich zur Ausrottung der russischen Gefangenen
Tuberkelkranke mit Gesunden zusammensperre , so daß bereits eine
Million Russen in den Gefangenenlagern Deutschlands an Schwind¬
sucht gestorben sei. (Auch diese Machenschaften bekunden , daß die
Kriegsführung des neuen Rußlands sich in nichts von der des alten
unterscheidet - Wenn der kriegerische Geist des Revolutionsheeres
durch solche Hilfsmittel „belebt " werden muß , so muß er tief ge¬
sunken stin .)

Tages-Rundschau.
Berlin . Die 7. Kriegsanleihe wird narff dem „SS. SSörfenJurier"

voraussichtlich Ende September aufgelegt werden . Wie bei frü¬
heren Anleihen sind auch diesmal alle Vorbereitungen getroffen,
um den Anleihezeichncrn die Anlegung ihrer Gelder möglichst be¬
quem zu machen.

Berlin . In politischen Kreisen verlautet , daß als Nachfolger
des neuen Reichskanzlers Dr . Michaelis im Unterstaatssekretariat
des Finanzministeriums der Regierungspräsident in Oppeln Hergt
besonders in Betracht kommt . Dagegen sei zweifelhaft , ob er auch
zum preußischen Ernährungskommissär ernannt werden soll.

Fürst Radolin ff. Die Blätter melden , daß Fürst Radolin,
76 Jahre alt , auf seinem Schlosse Jarotschin gestorben ist.

Begegnung Kaiser Wilhelms mit Kaiser Karl.
Wb V e r l i n , 24 . Juli . Der Kaiser ist auf der Fahrt zur Süd¬

ostfront in Podgorze bei Krakau mit Kaiser Karl zusammenge-
trofsen.

Aus Siadi , Kreis».Umgebung.
Biebrich.

* Infolge erneuter Anordnung des Herrn Präsidenten des
Kriegsernährungsamtes soll die verbilligte und erhöhte
Fleischration bis Mitte August,  jedoch nicht länger als
im ganzen auf 17 Wochen , ausgegeben werden . Für den hiesigen
Regierungsbezirk wird hiernach die erhöhte Fleischration mit dem
12. August aufhörcn . Der kürzlich auf den 4. August bekanntge¬
gebene Endtermin wird hierdurch hinfällig.

* Eine reichsgesetzliche Regelung des Gasver¬
brauchs,  die zum Zwecke der Kohlrnersparnis unternommen
wird , steht unmittelbar bevor.

* Nach dem Bericht  des Mitteldeutschen Arbeitsnachweis-
verbandes über die Lage des Ar b e i t s m a r k t e s im Mo¬
nat Juni  1917 weist der abgelaufene Berichtsmonat auf dem
männlichen Arüettsmarkte gegen den Vormonat einen sehr be¬
merkenswerten Rückgang sowohl ' der Nachfrage als auch des Ange¬
bots von Arbeitskräften auf . Insbesondere trat der Rückgang der
Stellensuchenden in den jüngeren Altersklassen in Erscheinung.
Obwohl der Rückgang der offenen Stellen sich stärker bemerkbar
machte als die Verminderung der Bewerber , blieb doch die allge¬
meine Grundtendenz ' des Arleitsmorktes , die intensive Inanspruch¬
nahme aller verfügbaren Arbeitskräfte , unverändert . Dagegen hat
sich auf dem weiblichen Arösilsmarkte die im Mai sehr stark in Er¬
scheinung getretene erhöhte Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräf¬
ten auf her gleichen Höhe des Vormonats behauptet , wahrend dis
Zahl der Bewerberinnen eine fühlbare Verringerung aufwies . In
der Landwirtschaft machte - sich eine wesentlich verstärkte Rack)srage
geltend , die sich haupt 'ächiich auf Knechte , londwirtschafttiche Arbei¬
ter und Gelegenheitsarbeiter erstreckte. Das Angebot an ianhwirt-
chaftiichen Dienstmädchen und Arbeiterinnen blieb auch in diesem
Monat hinter den Anforderungen zurück. Im Me 'taügewsrbe und
der Muuitionsmdustrie bljeb der Bedarf an weiblichen Hilfsarbei - '
terinnen auf gleicher Höhe . Im Baugewerbe machte sich in unver¬
änderter Weise eine lebhafte Nachfrage nach Arbeitskräften aller
Art ' geltend . Im Gastwirt ^gewerbe bestand ein fühlbarer Mangel
an Kochperjonat.

* Das große Feldbergturnen,  das alljährlich auf dem
großen Feldberg abgehalten wird , findet im Hinbllck auf die vater¬
ländische Bedeutung , die das Turnen für die Wehrhaftmachung hat,
auch in diesem Jahre und zwar am nächsten Sonntag , den 29. d.
Mts . statt . Die Veranstaltung bewahrt auch diesmal die alte Zug¬
kraft , denn es find wieder nahezu 1000 Wettkämpfer , zum Teil aus
weit entlegenen Gegenden , angemeldet . Die Wettkämpfe beginnen
Punkt 10 Uhr vormittags nach vorausgegangenen allgemeinen Frei¬
übungen . Daran anschließend werden Mannschaftskämpfe ausge¬
tragen um das wertvolle Völfungenhorn mit Edelmetall -Beschlägen
und das vom Obertaunuskreis gestiftete Jahnschild . Um das
Völfungenhorn findet der Wettkampf im Handgranaten -Weitwerfen
und einer Mannschafts -Freiübung statt , während um das JaGn-
fchild tu einem Eilbotenlauf gekämpft wird . Den Wettkämpfen geht
ein Feldgottesdienst für beide Bekenntnisse voraus , die von Herrn
Pfarrer Groß -Efch und Herrn Pfarrer Geis -Oberreifenberg abge-
lwlten werden : sie werden sich besonders feierlich gestalten durch die
Mitwirkung desPofaunenchvrs des christlichen Vereins junger
Männer Bockenheim.

hvchheim . Die Glocken unserer Pfarrkirche sind in geschicht¬
licher, ortsgeschichtlicher und künstlerischer Hinsicht von hohem
Werte . Sie tragen folgende Inschriften:

1. „Johannes Schncidewind in Frankfort anno 1764 gos mich
Unter glorreichster Regierung des Hochwürdigsten Fürsten und
Herrn Emmerich Joseph Ertsb . qnd Churfürsten zu Maintz vorhin
gewesenen Dhomdechanten und Oberamtmann dahier als eines be¬
sonderen Gutthäters durch Anordnung dero Hofs - und Regierungs¬
rath Kölligs als Ambtsverweser . Hier seind diese Glocken ange-
fchasst wordent " — Aus der entgegengesetzten Seite in Relief:
Christus am Kreuze , darunter Maria und Johannes.

2. „Johannes Schneidcwind in Frankfort Anno 1764 gos mich
mit Genehmigung be§ jetzigen Dhomdechanten und Oberambts-
mannes Freyherrn von Fachenbach und eines Hochwürdigen gnädi¬
gen Dhomm -Capttuls als Orts -Herrschafft nach dem Beirath des
Herrn Pfarrer Kerber seind sie zur Glorie der Allerheiliqsten Drei-
saltigkeit gesegnet ." Auf der entgegengesetzten Seile in Relief : der
hl. Petrus mit dem Himmetsfchlüfsel.

3 . „Johannes Schneidewind in Frankfurt A» no 1764 gos mich
Damahlen waren Ulr . Herrmann Ober : Und Ja : Nida Unter-
schulteis . Tobias 'Hofsmann , Bürgermeister . Gerichtsschösfen Voller,
Enders , Keßler , Ruelius , Grass , Müller, ' Mellinger . In Krafst der¬
selben wolle ihr Schall alle böse Wetter -Wolken von Aecker, Orths-
ünd Weinbergen abweisen ." Auf der anderen Seite der hl . Paulus
mitchem Schwert.

4. Eine merie kleinere Glocke wurde 1866 in Herborn umge-
gassen und erhielt dabei folgende Inschrift : „Der Gemeinde Hoch-
tzeim gegossen zu Hof -Sinn bei Hsrbcrn im Jahre 1866 von P . H.
Rincker und Sohn ."

Der letztgenannten , kleinsten Glocke kommt die oben erwähnte
Bedeutung nicht zu ; sie steht darum in Gruppe 2l der beschlag¬
nahmten Bronzeglocken und wird am Donnerstaq , den 26. Juli aus-
gebaut . Am Mittwoch , den 25- Just , abends 8 Uhr findet ein feier-
l 'chcs Abschiedegeläute statt.

* Die Auswahl der Lebensmittel.  Der Wunsch
nach bestimmten Lebensmitteln wird ständig an die Lebensmittel-
chnt.er gerichtet . W wird voyt PtiblikuiN als Mangel an gutem
Willen empfunden , wenn solchen Wünschen nicht entsprochen wird.
Es ist deshalb nötig darauf hinzuweisen , daß die Lebensmittelämter
lediglich die Verteilung vornehmen , daß sie aber keine Auswahl
treffen können . Ple Lebcnsmsttel werden ihnen von der Bezirks¬
zentrale zugewiejen , die sie vom Kriegsernährungsamt zuget 'eili er¬
hält . Das Kriegsernährungsamt hat insofern auch keine freie
Hand bei der Auswahl , da es sich hierbei nach den .jeweiligen Vor¬
räten richten muß.

wc D i e A p r i k o s e n - u n d P f i r s i ch - E r n t e in Gonsen¬
heim und Momdach hat begonnen . Der Ertrag ist..ein reicher wie
selten früher , und die Einwohner von SViesbaden , Biebrich über¬
laufen geradezu die Ortschafien , um sich ihren Bedarf zu ^ schassen.
In Wiesbaden nämlich zahlt man 1,20 Mark und mehr für das
Pfund , während in Mombach der Höchstpreis 40 Pfennig und für
ganz hervorragende Ware 60 Pfennig beträgt . Da stoßen nun aber
die Nicht-Hefsen seit einiger Zeit drüben auf Schwierigkeiten . Den
Hessen ist die Einkaüfsmcnge nämlich nicht beschränkt . Auch die
größten von ihnen angekauften Mengen werden von der Ortspolizei
unbeanstandet durchgolassen . Wird aber von einem Siicht-Hessen
festgestellt , daß er ein größeres Quantum eingekauft hat . so verfällt
e- ohne Gnade und Barmherzigkeit der Beschlagnahme . Allerdings

: soll der dafür gezahlt ? Kaufpreis , soweit cr sich innerhalb der
, Höchstpreis -Grenze bewegt , später zurückerstattet werden , was man

aber 'mehr bezahlt hat , a(s den Höchstpreis , das ist für die Käufer
verloren . Bezüglich dessen, was eine nicht erhebliche Menge ist,
scheinen sich auch bereits feste Normen entwickelt zu haben . Acht
Ŝ und hleiben . wie dem Schreiber , welcher das Unglück hatte , mit
15 Pfund Pfirsichen und Aprikosen angehalten zu werden , mitge¬
teilt wurde , unbeanstandet . 15 Pfund aber sind auch für die neun¬
köpfige Familie schon ein unerhebliches Quantum ' mehr . — Aller¬
dings besteht neben dieser Mombacher Polizeibehörde noch eine
weitere Gefahr für dis jenseits des Rheins ihre Einkäufe Bewir-

' kenden in dem Ausfuhrverbot des Staates Hessen. Feldgendarmen
stehen an der Kasteler Brückcnseite und kontrollieren die Paffanten.
Aber auch dort scheint die Tendenz zu herrschen , kleinere Mengen
von Obst und Gemüse durchzulassen.

D -.ösbaden . Am Samstag fand im Hotel Einhorn eine Ver¬
sammlung der hiesigen Pferde - und Viehbesitzer ' statt , in weicher
der Bevollmächtige der 'Zentral -Ein - und Verkaufsgenossenschast
Herr Schümann sowie Herr Fabrikdircktor Rollenhagen -Berlin
einen Vortrag über die Bedeutung der Ll uf sch l i e ß u n g von
Stroh zü Kraftstroh  hielten . Beide Redner wiesen "darauf
hin , daß es für die Pferde - imb Viehbesitzer eine dringende Rot-

'wendigKit wäre , sich dieses neuzeitlichen Fortschrittes zu bedienen,
um ihre Viehbestände trotz der Futternot auf billigem Wege reich-

' sich und gut durchzufüttcrn . Es kam zum Ausdruck , daß nach einem
Verfahren des Herrn Rittmeister ' Cohlsmann, ' Rittergut Linden¬
berg in der Mark , aus Stroh ein gutes , nahrhaftes und billiges
Kraftfutter erzeugt werden kann , welches dem Werte von Kartoffel-
flocken, Hafer und guter Kleihe nahekommt . Die Zenträ !-Ein - und
SSerkaufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk Wiesbaden beab¬
sichtigt, den Ausbau die 'es Verfahrens in der Provinz Heffen-Raffau
in die Hand zu nehmen , um die herrschende Futternat .in der Pro-
vinz . 'zu beseitigen . Im weiteren Verlaufe der Vetzhandlüngen er¬
klärten sich auch eine Anzahl der größten Pferdebesitzer Wiesbadens
bereit , eine detarttge Anlage in Betrieb zu setzen: es steht zu er¬
warten daß die ' elbe in wenigen Wochen betriebsfertig gestellt ryer-
den kann und .demnächst den hiesigen Pferde - und Viehbesitzern un¬
schätzbare Dienste leisten wird . Hoffentlich folgen Pferde - und Vieh-
besltzer anderer Städte dem Beispiel ., um auch ihrerseits der Futter¬
not steuern 'zu helfen . Aus den Anführungen des Herrn Fabrik¬
direktor Slollenhqgen war zu entnehmen , daß durch öffentliche Mit-

. tel der Släckte und Londwirtschaftskammern in anderen Provinzen
: mehrfache Zuschüsse für derartige Unternehmungen gewährt wurdm

und es steht zu erwarten , daß auch in unserer Pravinz für diesen
Zweck reichlich Mittel .zur Verfügung gestellt werden , um den Aus¬
bau dieses so allgemein und vottswirtslha -stlich wichtigen Systems
zu fördern . Die Keutral -Ein - und Verkaufsgenossenschast für den
Regierungsbezirk Wiesbaden , Moritzstraße 23, ist jederzeit gerne
bereit Auskunft über Anlage , Herstellungskosten ustv- zu erteilen,
eoentl . ihre Beamten zun persönlichen Rücksprache zur Verfügung

. zü stellen.
Wiesbaden . Die Stadt hat zur Rationierung des Gasver¬

brauchs schreiten müssen . Der Gesamtverbrauch eines Haushaltes
wird auf 90 Kubikmeter im Monat festgesetzt, bei Ueberschreitung
wird die Gossteferung abgesperrt . Die Großverbraucher (Gewerbe¬
treibende , Hotelinhaber und dergleichen !) erhalten für den Monat
bis zu 70 Prozent ihres vorjährigen Monatsverbrauchs zum nor¬
malen Preise von 20 Pfg . für das Kubikmeter und jedes weitere
Kubikmeter zum Preise von 50 Psg . Die Benutzung von Warm¬
wasserapparaten ist verboten.

wc Verletzung des Briefgeheimnisses . Die Ehefrau R . in
Biebrich erhielt eines Tages von cstter .Hausgenossin einen an deren
im Felde stehenden Mann gerichteten Brief , daß sie ihn zur Post
besorge '. <S,te tat das jedoch nicht , öffngte ihn aus Neugierde und
war dann unklug genug , im Haufe den Inhalt des Briefes mitzu¬
teilen . Das Schöffengericht verurteilte die Frau zu 15 Mark Geld¬
strafe.

wc Fälschung einer Zeitungsanzeige . Die Ehefrau eines
Wiesbadener kleinen Beamten wollte eines Tages einer Frau , deren
Mann seit längerer Zeit im Felde steht, einen besonderen „Tort " an¬
tun . Sie begab sich in eine Zeitungserpeditioy und gab dort eine
Anzeige auf . in welcher , unter Angabe der Wohnung der Gegnerin,
ein Kinderwagen für Zwillinge gesucht wurde . Es wurde darauf¬
hin eine Strafverfolgung wider sie eingeleitet . Dis Strafkammer
verurteilte die Angeklagte wegen schwerer Urkundenfälschung zu
einer Woche Gefängnis . Der Gerichtshof will die Frau zur be¬
dingten Begnadigung in Vorschlag bringen.

Aus dem Rheingau . Die Trauben haben sich vorzüglich ent¬
wickelt, sind groß , dick und voll geworden und stellen in ihrem Zu¬
stand eine frühe Reife in Aussicht . Mit den Arbeiten in den Wein¬
bergen gebt es voran , wenn auch die Sauberhaltung der Weinberge
bei dem starken Ueberhandnehmen des Unkrauts ihre Schwierig¬
keiten hat . Das freihändige Weingeschäft woist Ruhe auf . Es ist
nicht mchr viel Wein vorhanden . Nachfrage nach dem Wein bezw.
den Trauben dieses Jahres zeigt sich bereits , doch scheint es mit Ab¬
schlüssen nicht bedeutend werden zu wollen.

Eltville . Der Magistrat macht bekannt : „Da bei der Abgabe
der Gier durch die Hühnerhalter verschiedentlich schlechte Eier ab-
geliefert wurden , wird hiermit angeordnet , daß jeder Eierablieferer
seinen Namen auf die Eier schreibt " .

Ilörsheim a. M . Auf dem hiesigen Bahnhof wurde nachts der
Schaffner Tuchmann von einer Rangiermaschine erfaßt und auf
der Stelle getötet . Das gleiche Schicksal erlitt vor Jahren ein
Bruder des Verunglückten.

Aus dem Taunus . Nach schwerem Leiden verstarb im Alter
von 54 Jahren der Erbauer und Besitzer des Gasthofes „Zur
Tenne " , Karl Bachon . Die „Tenne " , ursprünglich ein schlichtes
Gasthaus an einem der vielbesuchtesten Taunusorte , ist heute ein
gern aufgesuchter Luftkurort . Herr Bachon war bei allen Täunus-
wanderern eine beliebte Persönlichkeit.

Höchst. Usber einen Akt großer Roheit , der sich gestern abend
!m hiesigen Bahnhof abspielte, • erfährt das „H. K." Folgendes : Als
nach Einlaufen des Königsteiner Zuges die überfüllten Wagen sich
entleerten , wollte ein junger Mann von hier einem an Arm und
Pein verwundeten Soldaten beim Verlassen des Wagens behilstich
fein , lieber die kleine Verzögerung , die hierdurch entstand , regten
fick) einige Frankfurter Touristen derartig aus , daß einer derselben
zunächst den jungen Mann in brutalster Weise mißhandelte und
schließlich auch noch dessen Vater , der den Namen des Täters fest¬
stellen wollte , mit einem schweren Stock derartig über den Kopf
schlug, daß das Blut floß . Der Verletzte , ein älterer städtischer Be¬
amter , ließ durch die Dahnwache den Täter an die städtische Poli¬
zeiwache abüefern.

. höchst . Wurstdiebftühle im Großen . In der Kreissteischstelle
für den Kreis Höchst wurden groß angelegte Wurstdiebstähle ent¬
deckt, die in der 5)auptsache von dem bei der Fleischstelle beschäftig¬
ten sehr wohlhabenden Metzgermeister Heinrich Krebs , Königst'einer-
straße 6, verübt worden sind. Trotz scharfer Beaufsichtigung ver¬
stand cs Krebs doch, wenn er tagsüber mit WurstmaLen beschäftigt
war , größere Mengen Wurst in einem Kamine aufzuhängen und so
der Kontrolle zu entziehen . Am frühen Morgen des nächsten Tages
holte er dann , da er der Kesfelheizung wegen mehrere Stunden vor
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Würste aus dem Kamin und reichte sie aus dem Fenster seinem
Hehler, dem Althändler Gelder, zu, der die Ware dem Krebs in die
Wohnung schaffte. Am Sonntag morgen wurde die fein angelegte
Spitzbüberei durch einen Arbeiter entdeckt und zur Anzeige gebracht.
Eine bei Krebs und Goldner vorgenommene Haussuchung förderte
erhebliche Mengen Wurstwaren ans Tageslicht. Krebs und das
Ehepaar Goldner wurden zunächst verhaftet, dann aber vorläufig
wieder auf freien Fuß gesetzt. Man nimmt an, daß Krebs diese
Wurstdiebstähle schon seit langem betrieben hat, da er nach den Be¬
obachtungen von Nachbarn fast regelmäßig abends in seiner eigenen
Metzgerei fortwährend Wurstwaren räucherte. Krebs beschuldigt
auch noch den MetzgermeisterH. Pfeiffer der Mittäterschaft. Allem
Anscheine nach sind noch mehr Personen in die Angelegenheit, die
größtes Aufsehen erregt, verwickelt. Krebs, der vor wenigen Jah¬
ren sich noch in den schlechtesten Vermögensverhältnissen befand, ist
heute ein sehr wohlhabender Mann und führte ein großes Haus.
Er war vom Militärdienst eigens für die Wurstbereitung in der
Kreissleifchstelle befreit.

Homburg. Eine zeitgemäße Warnung. Gegen hamsternde
Knrsrcmdc wendet sich die Polizeiverwaltungvon Bad Homburg
v. d. H. mit folgender Warnung: „Im Interesse der Sicherstellung
der Versorgung der einheimischen Bevölkerung mit Lebens- und
Gebrauchsmitteln aller Art werden die hiesigen Kurfremden vor
Ankäufen der fraglichen Waren in größerem Maßstabe, als sie dem
augenblicklichen Verbrauch angemessen, nachdrücklich gewarnt. Ins¬
besondere ist es unzulässig, Waren hier aufzukaufen und sie nach
auswärts zu versenden."

Frankfurt. Wegen Vergehens gegen die Kriegsgesetze in Bezug
auf unberechtigte Lebensmittelversorgung hatte sich heute die Frau
des Rentners Eduard Küchler, Oederweg 116, vor dem Schöffenge¬
richt zu verantworten. Herr Küchler, der sehr wohlhabend und u. a.
auch sechsfacher Hausbesitzer ist, hatte seiner Köchin, als diese nach
ISjähriger Dienstzeit das Haus verließ, ins Zeugnis geschrieben, daß
sie sich mit den Beschränkungen, die der Krieg mit sich brächte, nicht
abfinden könne. Die Köchin erstattete darauf gegen Küchlers An¬
zeige wegen Hamsterei. Eine Haussuchung förderte u. a. folgende
Herrlichkeiten bei Küchlers zu Tage: 33 Pfund rohen Schinken,
8 Pfd. gekochten Schinken, 15 Pfd. Speck, 10 Pfd. Rindertalg, 32
Pfd. Mehl, 4 Pfd.-Dosen Frankfurter Würstchen, 4 Flaschen Salat¬
öl, viele Eier, Butter, Obst und viele andere gute Sachen. Von
diesen Herrlichkeiten bekamen die drei Dienstboten gar nichts, son¬
dern erhielten tagaus, tagein Kaffee, Kartoffeln und Salzgemüse;
nicht einmal die ihnen zustehenden Zuckermengen und Eier gab man
ihnen. Die Köchin erkrankte an Unterernährung und kam ins
Krankenhaus. In der Gerichtsverhandlung brandmarkte der Amts¬
anwalt das moralwidrige Verhalten der Frau Küchler aufs schärfste
und beantragte gegen sie wegen Fleischbezugs ohne Marke und ver¬
botenen Milchbezugs die höchste zulässige Strafe von 11 500 Mark.
Das Gericht sah die Sache milder an und verurteilte die Frau zu 40
Mark Geldstrafe.

— Einschränkung der Fleischrationen. Auf eine Anfrage des
Reichstagsabgeordneten Dr. Quarck beim Kriegsernährungsamt, ob
die Nachricht, daß die Städte Frankfurt und Wiesbaden schon vom
4. August ab im Fleischbezug eingeschränkt werden sollten, sich be¬
wahrheite, antwortete das Amt, daß die Fleischzulagebis Mitte
August gewährt werde. Im Gegensatz zu dieser Antwort steht die
heutige Mitteilung der Bezirksfleischstelle, daß das Kriegsernäh¬
rungsamt den Wegfall der erhöhten Fleischmenge vom 4. August
verfügt habe.

Frankfurt. Der Polizeibericht warnt vor einer Schwindlerin,
die in der Kleidung einer Cisenbahnschasfnerin auftritt und durch
das Versprechen, Lebensmittel aus Belgien zu besorgen, sich Geld¬
beträge verschafft.

Franksurt. Die hessischen Kreisämter Friedberg und Büdin¬
gen, aus denen die Stadt Franksurt einen großen Teil ihrer Früh¬
kartoffeln beziehen soll, haben der Stadt Frankfurt mitgeteilt, daß
seit geraumer Zeit neue, äußerst gefährliche Formen der Kartoffel¬
versorgung von der Bevölkerung geübt werden. Zum Teil werden
von Leuten aus den Städten die Kartoffeln auf den Feldern aus¬
gemacht und heimlich fortgeschafft. Abgesehen davon, daß der Ge¬
nuß unreifer Kartoffeln im höchsten Grade gesimdheits chädlich ist,
wird durch diesen Feldfrevel die kommende Ernte aufs schwerste
gefährdet. Die Behörden weisen auf den Befehl des Komman¬
dierenden Generals des 18. Armeekorps hin, nach welchem Feld-
diebstahl stets mit Gefängnis zu bestrafen ist. Aber auch eine
weitere Form der Kartoffelversorgung, nämlich die, daß Leute aus
der Stadt aufs Land ziehen, um den Laydwirten die Kartoffeln zu
hohen Preisen direkt abzukaufen, muß vereitelt werden, weil sie
letzten Endes zum Schaden der Allgemeinheit ausschlägt. Die auf
diese Weise den Kreisen entzogenen Kartoffeln fehlen, wenn die
Kreise ihren Lieferungsoerpflichtungen Nachkommen sollen. — Die
Fleisch-Zulage wird nach einen: beim Lebensmittelamt eingegange¬
nen Telegramm der Bezirksfleischstelle auf erneute Anordnung des
Kriegsernährungsamtsfür den hiesigen Bezirk nunmehr bis zum
11. August gewährt. Es ist also die Frist gegenüber dem vor kur¬
zem bekanntgegebenen Termin um eine Woche verlängert worden.

— In -den nördlichen Stadtteilen besteht Wassermangel. Trotz
aller Bemühungen ist es nicht möglich gewesen, die zur Wiederauf¬
nahme des Pumpbetriebes in Inheiden benötigten Kohlenmengen
zu beschaffen. Solange der Wassermangel weiter besteht, sind die in
den unteren Geschossen Wohnenden verpflichtet, den darum nach¬
suchenden Bewohnern der oberen Geschosse Wasser entnehmen zu
lassen oder abzugeben.

Limburg. Der Verband der nassauischen landwirtschaftlichen
Genossenschaften, dem auch 30 Genossenschaften des Landkreises
Wiesbaden angehören, hielt am Samstag unter dem Vorsitz des
Verbandsdirektors Petitjean-Wiesbaden hier feine 29. Jahresver¬
sammlung ab. Dem Jahresberichtdes Vorsitzenden war zu ent¬
nehmen, daß das Genossenschaftswesen auch während des Weltkrie¬
ges sich ruhig weiter entwickelt und Segensreiches geleistet hat.
Der nassauische Verband umfaßt z. Zt. 234 Genossenschaften mit
?3000 Mitgliedern. Wie die Einzelvereine, so hatten im .letzten
Jahre auch die beiden Zentral-Genossenschaften, die Genossenschafts¬
bank für Hessen-Nassau und die Zentral-Ein- und Verkaufsge¬
nossenschaft, beide mik dem Sitze in Wiesbaden, eine recht erfreu¬
liche Entwickelung zu verzeichnen. Im weiteren berichtete der Ver¬
bandsdirektor eingehend über das Revisionswesen, das Versiche¬
rungswesen, die nassauische Kriegshilfskasse, die Kriegsversicherung
und die Beteiligung an den verschiedensten Sammlungen für Zwecke
derKriegsbilfe. Besondere Erwähnung verdienen die Mitteilungen
über die Gründung einer eigenen Fachzeitung, von der unter dem
Namen „Nass. Genossenschaftsblatt" am 15. ds. Mts. die erste Num¬
mer erschienen ist, über den Plan zur Errichtung von „Darrwer¬
ken", um es zu ermöglichen, die überflüssigen Futter und Nahrungs¬
stoffe vor dem Verderben zu schützen, über die Anlage von Mündel¬
geldern durch Vermittlung der Genossenschaftsbank bei der staat¬
lichen Zentralgenossenschaftskassein Berlin, über die Förderung
des bargeldlosen Geldverkehrs usw. Die satzungsgemäß ausschei¬
denden Ausschußmitglieder Bürgermeister Hepp-Seelbach, Land¬
wirt Hatzmann-Niedereisen, Landwirt Joh. Preis-Hochheim und
Bürgermeister Lanz-Hcringen wurden durch Zuruf wiedergewählt.
Anstelle des wegen hohen Alters auSfcheidenden Direktors Wiß-
mann-Frankfurt trat Bürgermeister Kleber-Kloppenheim in den
Ausschuß des Verbandes ein. Großes Interesse erweckte der Vor¬
trag des VerbandsrevisorsSchumann-Wiesbaden über: „Kriegs¬
wirtschaftliche Organisationen und ländliches Genossenschaftswesen".
Zum Schluffe wurden die Jahresbeiträge an den Verband ent¬
sprechend erhöht. — Aus dem Bericht des Vsrbandsdirektors seien
noch besonders die Mitteilungen über den bargeldlosen Zahlungs¬
verkehr hervorgehoben. Eins mustergültigeVereinbarung höbe
der Landkreis Wiesbaden mit der Genossenschaftsbankfür Hessen-
Nassau getroffen, nach weicher die Kommissionärs des Kom¬
munalverbandes ihre Ankäufe für die Kreis-Kartoffelstelle
mit Schecks zahlten, welch letztere durch die zahlreichen
Kreditgenossenschaftenim Landkreise zur Gutschrift auf das Konto
der Einlieferer kämen und hierdurch wieder mit der Genossen¬
schaftsbank für Hessen-Nassau Verrechnung fänden. Durch dieses
Abkommen würden Risfenbeträge im bargeldlosen Zahlungsver¬
kehr zur Verrechnung gelangen und hierdurch die Beanspruchung
von Kohlungsmitteln vermieden.

Herborn. Ein seltsamer Fall sadistischer Art trug sich hier zu.
Die 12—-13jährige Schülerin Knickenberg lockte einen dreijährigen
Knaben in ihre elterliche Wohnung und mißhandelte ihn stunden¬
lang mit einer Nadel am ganzen Körper. So durchstach sie dem
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Mainz. Der Vorsitzende des Verbandsausschusses des Kommu¬
naloerbandes Mainz erläßt folgende Bekanntmachung: Belohnung.
Von gewissenlosen Menschen wurden in der letzten Zeit größere
Mengen von Kartoffelpflanzen aus dem Boden gerissen, um die
daran hängenden Kartoffelknollen zu stehlen. Dieser Frevel bildet
bei dem Umsange, den er angenommen hat, eine sehr erhebliche
Gefahr sür die kommende Kartoffelversorgung der Bevölkerung,
namentlich auch deshalb, weil die Kartoffelknollen meist noch voll¬
ständig unreif sind und noch einige Zeit im Boden gelassen, noch er¬
heblich an Gewicht zunehmen würden. Es sind die Ortspolizeibe¬
hörden, sowie die Großherz. Gendarmerie zur nachdrücklichen Ue-
berwachung aufgefordert worden, auch die Festungsgendarmeris
nimmt sich der Sache an. Die Verbandsleitung will aber noch ein
übriges tun und verspricht jedermann, der einen solchen Feldfrevler
so zur Anzeige bringt, daß er zur strafrechtlichen Verantwortung
gezogen werden kann, eine Belohnung von 25 Mark für jeden Fall.

— Die beiden Messen im letzten Berichtsjahre ergaben an Platz¬
miete und Standgeld 16 876 <U.

— Am Freitag vormittag stieß in der Augustinerstraße ein
Lastkraftwagen mit einem Straßenbahnwagen zusammen, wodurch
der Kraftwagen auf den Gehweg geriet und dort einen etwa acht
Jahre alten Knaben, der sein Schwesterchenin die Kinderschule
bringen wollte, tötete. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Weisenau. Die vor einigen Tagen verschwundene Ehefrau St.
wurde an der holländischen Grenze in Begleitung eines kriegsge-
fangenen Russen sestgenommen. Der Russe war bei dem Kommando
der hiesigen Portland-Zementfabrik und wurde etwa 8 Tage früher
vermißt als die St.

Bingen. Am kommenden Rochustage werden es 25 Jahre, daß
der erste Gottesdienst an dem neu fertiggestellten Auhenchor der
Rochuskapelle aus dem Rochusberg stattfand. Die alte Rochus-
kapelle war am 12. Juli 1889 abgebrannt. Das Pontifikalamt vor
25 Jahren, das erste an der neuen Kapelle hielt Bischof Hafsner, die
Predigt Pater Alphons aus Mainz.

Bingerbrück. In einem Zuge zwischen Trechtingshausen und
hier hat ein Kaufmann, der in Kreuznach seinen Wohnsitz hat, den
Fahrgästen das Borzeigen eines Ausweises abverlangt, indem er
angab, Kriminalbeamterzu sein. Auch dem Revisor gegenüber
versuck)te er seine Behauptung, Kriminalbeamterzu sein, aufrecht
zu erhalten. Der Angeklagte wurde von der Strafkammer Koblenz,
der er einen vernünftigen, stichhaltigen Grund für sein Verhalten
nicht zu geben vermochte, zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt.

Darmsladt. Insgesamt sind in Hessen 12 bis 13 000 Stadt¬
kinder. davon etwa 4000 aus Preußen, untergebracht worden.

Dorielweil. Drei Frankfurter Burschen wurden dabei über¬
rascht, als sie in der hiesigen Gemarkung nächtlicherweile hunderte
von Spätkartoffelbüschen ausrissen. Sie erhielten zunächst eine
fürchterliche Tracht Prügel und wurden dann dem Vilbeler Gerichts¬
gefängnis zugeführt.

Heppenheima. V. Bei der Vornahme einer standesamtlichen
Trauung erlitt der Beigeordnete Keil einen tödlichen Sck)laganfall.

Kreuznach. Das große städtische Hofgut Rheingrafenstein wurde
zum Preise von jährlich 4500 Mark an den Oekonom Georg Meirich
von der Talermühle bei Fürfeld verpachtet. Die Stadt läßt noch für
10 000 Mark Verbesserungen darin vornehmen.

Rheinböllen. Auf der Hütte wurde ein Fuhrmann durch Huf¬
tritte eines Pferdes tödlich verletzt.

Wetzlar. Im Krei'e Wetzlar gibt es noch fünf Gemeinden, die
weder Zuschläge zur Staatseinkommensteuer noch Rcalsteuern er¬
heben.

Vermischtes.
Berlin. Die Reichsstelle für Obst und-Gemüse erläßt ein Ver¬

bot der gewerbsmäßigen Konservierung non Meerretich, Sauer¬
kraut und Steckrüben in luftdicht verschlossenen Behältnissen mit
Wirkung von heute. Ferner wird die Bekanntmachung über den
Absatz von Weißkohl vom 21. Oktober 1916 aufgehoben.

Verbesserte Ernteausfichten im Osten. Kgl. Oekonomierat Franz
Schistan, Rittergut Lindow, bei Schermeisel schreibt der Köln. Ztg.:
Der nach langer Trockenheit fast allerwärts niedergegangene Regen
und das Aufhören der Sommerglut haben die Ernteaussichten er¬
heblich verbessert. Die Kartoffelfelder berechtigen jetzt zu den besten
Hoffnungen, soweit es sich um mittelfrühe und späte Sorten «handelt,
und das sind 90 Prozent der Anbaufläche. Die Rüden haben sich
gut erholt und sind jetzt im Breiten der Blätter. Bis auf den aller-
leichtesten Boden, der schon kaum noch als Ackerland anzusprechen
und nur in der Not der Zeit bebaut worden ist,- kommt der Regen
dem Abkernen des Brotkornes noch zu Hilfe. Es ist auf ein gut
ausgebildetes, mehlreiches Korn zu rechnen. Hafer und Gerste wird
im Stroh nur mittelmäßig werden. Der Körnerertrag hat aber
jetzt bessere Aussichten und darf man noch eine gute Durchschnitts¬
ernte erhoffen. Der Nachwuchs auf Wiesen, Klee- und Luzerne-
schläoen scheint gesichert und wird dazu beitragen, den spärtlichen
Seradellawuchsariszugleichen. Auch die Viehweiden haben sich
erholt. Wir dürfen mit der festen Hoffnung in die neue Ernte
gehen, reichlicher als im verflossenen Jahre Kartoffeln und Brot¬
korn zu haben. In den Rindviehvestand ist stark eingegriffen wor¬
den. Das Jungvieh wurde möglichst erhalten und wächst gut heran.
Eine weitere Abfchlachtung des Milchviehes ist bedenklich, denn der
Milchertrag der vorhandenen Bestände wird nach wie vor gering
bleiben, entsprechend auch die Buttermenge. Nur eiweiß- und fett¬
haltige Futtermittel können Mengen fettreicher Milch erzeugen.
Der Mangel an diesen Futterstoffen ist seit dem Jahre 1915 nicht
zu beheben. Die Milchdrüsen der Kuh leiden darunter schon in der
TrächtigkUtszeit. Eine sonst nach dem Kalben gut milchende Kuh
gibt also fetzt an und für sich weniger Ertrag. Das zur Verfügung
stehende Futter wirkt aber wenigstens etwas auf den Fleischansatz.
Bei sparsamer Rationierung wird Fleischmangel nicht zu befürchten
sein. In die'em Sinne ist zu hoffen, daß die Rüben der Milch- und
Fleischproduktion Vorbehalten bleiben. Die Ernte steht vor der Tür.
Des Landwirts schwerste und in diesem Jahre so besonders wich¬
tige Arbeit beginnt. Allen behördlichen Anordnungen hat sich die
Landwirtschaft ohne produktionsmüde zu werden, willig unter¬
worfen, wenn sie auch noch so sehr in ihrer Freiheit beschränkt wor¬
den ist. Sie wird auch jetzt bei der Ernte im Herbst beim Einbetten
des Brotkorns ihre Pflicht tun. Verfehlungen einzelner Weniger
darf mckn nicht verallgemeinern: Der Ernst der Stunde ist auch
in der weltfremdesten Hütte klar und fühlbar gewordm. Mann
bei Mann steht die Heimatarmes des Nährstandss mit ehrlichen,
rührigen Händen an der heiligen Arbeit für das Wohl des Vater¬
landes in seinen Kriegsnöten. Und wir werden es auch in diesem
Erntejahr wieder schaffen.

Getreideverkauf aus dem Halm. Von amtlicher Seite wird ge¬
schrieben: Manche Personen versuchen sich dadurch die Vorteile eines
Selbstversorgers zu sichern, daß sie sich Getreide auf dem Halm
kaufen. Sie wollen dies nachher ernten und dann als Selbstver¬
sorger gelten. Es ist vorgekommsn, daß dabei unverhältnismäßig
hohe Preise für das auf dem Halm befindliche Getreide gezahlt
werden. Und doch erreicht der Käufer seinen Zweck nicht, denn
nach den gesetzlichen Bestimmungen darf nur ein landwirtschaftlicher
Unternehmer sich aus dem selbstgebauten Brotgetreide versorgen.
Wer aber Getreide auf dem Halm kauft, hat dies nicht selbst gebaut;
er muß es vielmehr restlos abliefern, und zwar zum festgesetzten
Preise. Es kann daher nur gewarnt werden, fick) Getreide auf dem
Halm zu kaufen.

Regensburg. Eine neue Art von Sabotage verübten mehrere
Kriegsgefangene, die in einem großen Weiher in der Oberpfalz zu
baden wün chtsn. Diesem Wunsche wurde Folge gegeben. Die
Kriegsgefangenen brachten nun Fischgift in das Wasser, sodah sämt¬
liche Nutzfische des Sees zu Grunde gingen.

Ein blinder Passagier wurde auf dem Güterbahnhof Speldorf
in Gestalt eines russischen Kriegsgefangenen entdeckt. Er hätte sich
in einer Kiste verpackt unter eine Kohlenladung geschmuggelt, die
von Zeche Präsident zur Schweiz ging. Beim Rangieren auf dem
Speldorfer Bahnhof lief der Wagen ziemlich unsanft auf einen
Prellbock und das sonderbare„Abteil", in dem der Gefangene saß
zertrümmerte. Nunmehr ließ der „Reisende" Hilferufe ertönen, die
leine Anwesenheit kund gaben. Er wurde aus seiner unangenehmen
Lage befreit und der Militärbehörde zugeführt.

Erössnung des Schlosses Tarafp. Schloß Tora'p im Unter-
engadin, das dem verstorbenen Geheimrat Lingner in Dresden ge-

fjorTe unS Jeft tm VcsiA Ses LlroWerzog-l von dessen sfl, m
Tage zur Besichtigung freigegeben wocoen und darf j'eJ
auch nur in begrenzter Form und unter Führung, von jedem»
heimischen unb Fremden, der sich für die wertvollen Kug" '
der Burg interessiert, in Augenschein genommen werden
Feier der Eröffnung fand vor geladenem Publikum eine
sichtigung in Verbindung mit einem im Rittersaal des Schlosf,-anstalteten Orgelkonzert statt. Geheimrat Lingner war
sionierter Orgelspieler, und die Orgel, die er in Tarasp ■-
ließ ist die größte in der Schweiz. :̂

Tiroler Obst für Deutschland. Der Landeswirtschaftsrat «j
Tirol erörtert die Frage der Obstlieferungen aus Tirol. (rs J UT
danach folgende Ernte und deren Verteilung erwartet: 3$ir
rund 30 000 Meterzentner,hiervon kommen 13 000 nach Deutî 'P
12 000 nach Wien und der Rest nach Tirol. Die Aepfelerntei*-
man auf 250 000 bis 300 000 Meterzentner; hiervon sollens ^
H. nach Deutschland versandt werden. '

Grünberg i. Schl. Auf dem Dominium Langmeila b ßh
ist der jüngste Sohn des Reichskanzlers, der 16jährige Gymnoli^
Willi Michaelis, eingetroffen, um als Jungmann Land- und Crm
arbeiten zu verrichten. '

Breslau. Die Strafkammer verurteilte den angesehenen SW
lauer Wildhändler Max Pelz zu fünf Jahren, seine EhefrauT
einem Jahr Zuchthaus, weil beide von einer Diebesbande Massen
hast Geflügel und Kaninchen hehlerisch erwarben.

Neueste Nachrichten.
Aus den heutigen Berliner Morgenblütteru.

(Prioattelegramme .)
B e r l i n . 25. Jusi.

Nach einem Privatkelearamm des ,.Berl. Tagebl." wird di-
diesjährige dsuijche Bischefskonferenz voraussichtlich am 22 Aums.
in Fulda ltatlfinden m

DemHBerl. Lokalanzeiger" wird aus Stockholm gemeldet dvk
die schwedische Regierung es abgclehnr hat, das Reichstagsgebäud-
für d>e Konferenz der Sozialisten zur Verfügung zu stellen

'Nach der „Deuisch-n Tageszeitung" schreibt der „Züricher
Tagcsanzeiger" zum deutschen Vorgehen gegen die Russen: Der.
mögen die Mittelmächte die Offensive noch eine Woche voller Kreit
weiteezuführen, so kann den jetzigen Ereigmsjin in Galizien eine
kri.-gsentscheidende Bedeutung, unter l.imsla, den ein endgültig«
Ausscheiden Rußlands aus den Reche.i der Kriegführenden>u-kemmen.

Der Kaiser an der Oslsront.
Wba Berlin  24 . Juli . Seine Majestät der Kaiser ist heute

morgen an der galizischen Front eingetroffen und hat sich, nach¬
dem er den Vortrag des Oberbefehlshabers Über den Gang der
Operationen entgegcngenommen hatte, zu den am Seretl,
kämpfenden Truppen begeben. Seiner königlichen Hoheit dm
Generalfcldmarschall Vrinzrn Leopold von Bayern und seinem
Generalstabschef Oberst Hoffmann wurde das Eichenlaub zu dem
Orden Pour le merite, dem Chef des Generalstabes eines Armee¬
korps Major Frantz dieser Orden verliehen.

Die ausbleibende Hilfe Griechenlands.
G en f , 24. Juli . Die griechische Regierung verbot all«

Wehrpflichtigen die Ausreise ins Ausland. Venifelos trifft zweifel-
los Vorbereitungen für die militärische Mitarbeit des griechisch«
Heeres im Vieroerband. Er warnt aber selbst vor der Auffassung,
die Alliierten könnten in absehbarer Zeit wirklich ernsthafte Hilfe
von ihm erwarten. Nur wer vom Monde gekallen sei, erklärte,t
einem Vertreter des Athener Blattes „Hestia", könne glauben
Griechenland könne an eine allgemeine Mobilisierung denken. Er
(Venifelos) sei höchlich zufrieden, wenn er in zwei Monaten die
Jahrgänge 1916/17 unter die Fahnen rufen könne.

Echo brr kanzlerrede in Amerika.
Wbna Washington,  24 . Juli . Meldung des Reuters

Bureaus. Senator Lewis erklärte bezüglich der letzten Redei
deutschen Reichskanzlers Dr. Michaelis, sie sei eine direkte Einladu
an die Vereinigten Staaten, ihren Einfluß zu Gunsten des Friede
geltend zu machen. Man glaube, daß die Mittelmächte genetz,
seien, emen Frieden yhne Sieg anzunehmen. Senator Lewis fagti,1
als er gefragt wurde ob die Bemerkung des Kanzlers, daß die fori'
gesetzte Verwendung der U-Boote die Alliierten auf die Knie zw,»- ,
gen werde, wie ei» Friedensangebot aus ehe, er habe aus der L«l-
tü e der Rede den Eindruck erhalten, daß sich Deutschland mit der!
Herstellung des S 'atus guo ante bellum begnügen würde. Senator
Borah fragte, ob Lew:s die Frage der zukünftigen Regierungsfow
in Betracht gezogen habe. Er, Borah, g'aube nicht, daß Deutsch. )
land bereits einen Punkt erreicht hat, wo es ausländischen Ein-
slussen gestatten werde, ihm die Korm seiner Negierung vorzu*
schreiben. Lewis antwortete: Die russische Revolution hat in
Deut'chland großen Eindruck gemacht. Es ist meine Ueberzeugunz,
daß in Deutschland bereits Einflüsse am Werke sind, die der Anlaß
zu großen inneren Reformen sein werden.

Verabschiedung des Militärbefehlshabers von Petersburg.
Kopenhagen,  24 . Juli . Aus Petersburg meldet „Ber

lmgske Tidende", daß Kerenski an eine Untersuchung der Ursache
der letzten ernsthaften Militärunruhen geschritten sei. Als Ergebnis
wird m,tgeteilt. daß der Minister den Oberbefehlshaber für de»
Petersburger Militärdistrikt, General Palowsin, verabschiedet habe,

Ein neuer 17 Milliarden -Krieaskredit in England . -
H a a g , 24. Juli . Aus Holland wird dem Hollandsch Nieuwr

Bureau berichtet, im Unterhaus verlangte Bonar Law neue Feld
kredite in Hohe von 850 Millionen Pfund (17 Milliarden Mack),
Damit erreichen die Gesamtkredite für das laufende Jahr die Höhe
von 1500 Millionen Pfund (30 Milliarden Mark). ^

Die Schuharmee der russischen Regierung . m
«nn™ to 9 ' 2?r' ®ie »Nowoje Wremja" berichtet, daß
b0 000 Mann aller Waffengattungen wegen der Unruhen in Peters¬
burg angekommen sind. •

cm, m Meutereien im französischen Heere. i
SBbna Berlin,  24. Juli . Aus Aufzeichnungen, die man bei

am 8. Juli bei der Moulain de Caffaux gefangenen Leuten des In-
fanterieregiments 109 von der 13. Division erbeutete, geht hervor,
daß Anfang Jun , Meutereien in Soissons beim Infanterieregiment
129 der fünften Division stattfanden. Die Leute weigerten sich, i"
Stellung zu gehen. Das Regiment wurde entwaffnet und die An¬
führer erschossen. Das Infanterieregiment 129 ollte gerüchtweise
nach Saloniki abtransvortiert werden. Auch in der 13. Infanterie¬
division sind Anfang Juni größere Aufruhre gewesen Anqestift-t
durch das Infanterieregiment 17 der 170. Infanteriedivisionzogen
größere Trupps der Regimenter 109 und 214 und des Jäger-Ba-
taillons . 0 (800 bis 900 Mann) nach Soissons und gaben auf dein
Wege die Internationale singend, mehrere Schüsse ab. Die Ossi-
öf.eee flüchteten. ^>um Abendappell waren die Truppen wieder voll'
zahlig ,n ihren Quartieren. Auch hier hat das Kriegsgericht eing«-
griffen. Zwei Rädelsführer wurden erschossen. Mehrere andeck
urteilt 3U Gefängnis von zehn bis zwanzig Jahren ock'

Die Enkenkekonferenz.
Genf,  25. Juli . An der gestern offiziell eröffneten Entevt-'

konferenz nehmen teil: für Frankreich Ribot, England Lloyd Georg-'
Italien Sonnmo, Rußland Sewastopulos, Serbien Paschitsch. ®ri(‘
Zenland Romanones, Rumänien Lahovary. Das Programm d--
Konferenz wird in einer Vorbesprechung Ribots mit den übrig-'
Delegierten festgesetzt und dann veröffentlicht werden.

Oer Tauchbooikrieg.
Wba Berlin.  24 . Juli . Reue U -B ootserfolge il#

Sverrgeb 'ek um England : 26 000 Bruktoregiftertonnen Unter i*1
ocrfcnHrn Schiffe« befanden sich zwei große beladene aus S -lt-l'ETttW** Frochtdampser. Eines der versenkten5«£

Safte Petroleum geladen ; die Ladungen der übrigen S«M
konnten nicht fejlgestellt werden . a

Der Chef des Admiralslabes der Marios



Stufen etnaebncti itrtb & üfÄOttifjc für befortbeva fettem
fßiel ) gulaffen . iV?afuxebcnb ift bet  Höchstpreis des Bezirkes , in dem

sich die Ware zur Zeit des Vertragsabschlusses befindet.

§ 8 .

Der Präsident des Kriegsernährungsamts erläßt die näheren
Bestimmungen über die Preise ; er bestimmt, welche Neben¬
leistungen in den Preisen einbegriffen sind und welche Vergü¬
tungen für Nebenleistungen im Höchstfälle gewährt werden dürfen.
Die Vorschriften im 8 8 Abs. 4 der Verordnung über Ölfrüchte
und daraus gewonnene Produkte dom 26. Juni 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 842) gelten bis zum Erlaß anderweiter Bestimmungen
durch ihn auch für Ölfrüchte aus der Ernte des Jahres 1917.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Ausnahmen
zulassen. Er känn die Preise , soweit dies zur Sicherung recht¬
zeitiger Ablieferung erforderlich erscheint, für bestimmte Zeiten
erhöhen oder herabsetzen; er kann besondere Bestimmungen über
die Preise für den Verkauf zu Saatzwecken oder gegen Bezug¬
scheine treffen.

»bSlS D r/O ' ö ZT-tZ iZ- O _ E -—r. -3 _ _ -5. 5  aSiss “
—

Die in dieser Verordnung sowie die auf Grund dieser Ver¬
ordnung festgesetzten Preise sind, vorbehaltlich der Vorschrift im
tz 6 Abs. 1, Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 25) und vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183).

8 19.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin , den 19. März 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
I)r. Helfferich

i

Gedruckt bet Julius Siileuleld, Hofbuchdrucker, in Berlin IV.

i

Reichsgekreideordnung für die Ernte 1917- Verordnung
des Reichskanzlers vom 21. Juni 1917

und Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse sowie für Schlachtvieh vom 19. März 1917

Sonderdruck aus dem Reichs-Gesetzblatte Seite 507 und 243

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬
lichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-GesetzblattS . 327) folgende Verordnung erlassen:

Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917
Übersicht über die Abschnitte.

I. Beschlagnahme. (88 1—12).
EC. Reichsgetreidestelle. (88 13—19).

III. Bewirtschaftung der Vorräte . (88 20—41) ■
1. Aufgaben der Kommunalberbände im allgemeinen.

(88 20—30).
2. Se 'bst ' irttchastei'de Kommunal» wbände. (§§ 31—35).
3. Aufgaben der Gemeinden . (88 36—41).

IV. Enteignung . (88 42—47).
Y. Verarbeitung der Früchte und Verkehr mit den daraus

hergestellten Erzeugnissen. (88 48—55).
VI. Verbrauchsregelung . (88 66—68).

1. Allgemeine Vorschriften. (88 56—61).
2. Besondere Vorschriften für Selbstversorger . (88 62

und 63).
3. Durchführung der Verbrauchsregelung . (88 64—68).

VII. Ausführungsborschriften . (88 69—72).
VIII . Übergangsvorschriften. (88 73—77).

IX. Schluß- und Strafvorschriften . (88 78—82).

I. Beschlagnahme.
8 i.

Folgende im Reiche angebauten Früchte, allein oder mit
anderen Früchten gemengt, werden mit der Trennung vom Boden
für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie
gewachsen sind:

Roggen, — Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer, Einkorn, —
Gerste, — Hafer, — Erbsen, einschließlich Futtererbsen aller
Art (Peluschken), — Bohnen, einschließlich Ackerbohnen, —
Linsen, — Wicken, — Buchweizen, — Hirse.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf den Halm und die
aus den beschlagnahmten Früchten hergestellten Erzeugnisse wie

Mehl, Schrot, Grieß , Graupen , Grütze, Flocken, Malz . Mit dem
Ausdreschen wird das Stroh , mit dem Ausmahlen die Kleie von
der Beschlagnahme nach dieser Verordnung frei ; für die Kleie
gilt 8 65.

Von der Beschlagnahme ausgeschlossen sind als ftisches Ge¬
müse geerntete Erbsen und Bohnen, einschließlich Peluschken und
Ackerbohnen. Für Grünkern gilt 8 9.

8 2.
Im Sinne dieser Verordnung gelten als

Früchte : alle Früchte der im 8 1 Ms . 1 bezeichneten
Arten,«

Getreide : Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer,
Einkorn , Gerste und Hafer,

Brotgetreide : Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen),
Einer und Einkorn , auch in Mischung mit Gerste,

Hülsenfrüchte : Erbsen, einschließlich Peluschken, Bohnen,
einschließlich Ackerbohnen, Linsen und Wicken.

8 3.
An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nur

mit Zustimmung des Kommunalverbandes , für den sie beschlag¬
nahmt sind, vorgenommen werden, soweit sich nicht aus den 88 4
bis 10, 28 etwas anderes ergibt . Das gleiche gilt von rechts¬
geschäftlichen Verfügungen über sie und von Rechtsgeschäften,
durch die eine Verpflichtung zu solchen Verfügungen begründet
wird, sowie von Verfügungen , die im Wege der Zwangsvoll-
stteckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zusttmmung des
Kommunalverbandes in den Bezirk eines anderen Kommunal¬
verbandes gebracht, so tritt dieser mit der Ankunft der Vorräte
in seinem Bezirke hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus der

Inhalt : Reichsgetreideordnung Seite 1. — Die P reise der landwirtschaftlichenErzeugnisse und für Schlachtvieh Sefte 11
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QragnaOnte an tue (Stelle fett Maserigen U,,,, , 11,1, n ,<rOmi/UMIM:
SDei Vcrfenber unb bec (Stnpfänget Haben bie  Ortsänderiina

binnen brei Tagen  unter Angabe  der Art und Menge beiden
Koinmunatverbänden anzuzeigen . Die Frist beginnt für den
Versender mit der Absendung, für den Empfänger mit der An¬
kunft der Vorräte.

Werden beschlagnahinte Vorräte widerrechtlich in den Bezirk
eines anderen Kommunalverbandes gebracht, so hat dieser die
Rechte und Pflichten des Kommunalverbandes , für den die
Vorräte beschlagnahmt sind, für den berechtigten Kommunal¬
verband auszuüben . Er hat der Reichsgetreidestelle Mitteilung
über Art und Menge sowie Herkunft der Vorräte zu machen und
mit den Vorräten nach ihren Weisungen zu verfahren.

8 4.
Der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs hat die

zur Ernte erforderlichen Arbeiten vorzunehmen.
Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver¬

pflichtet, die zur Erhaltung und Pflege der Vorräte erforderlichen
Handlungen vorzunehmen.

Der Besitzer ist berechtigt und auf Verlangen der zuständigen
Behörde verpflichtet, auszudreschen sowie bei Gemenge Körner¬
und Hülsenfrüchte von einander zu trennen . Die Reichsgetreide
stelle und die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Stellen können über Zeit , Art und Ort des Ausdreschens
sowie über Anzeige und Feststellung des Druschergebnisses An¬
ordnungen treffen.

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und auf
Verlangen der zuständigen Behörde verpflichtet, die Vorräte,
sobald sie ausgedroschen sind, dem Kommunalverbando , zu dessen
Gunsten sie beschlagnahmt sind, jederzeit zur Verfügung zu
stellen. Der Kommunalverband hat dafür zu sorgen, daß die
Vorräte gemäß den Vorschriften dieser Verordnung innerhalb
zweier Wochen abgenommen werden.

Als Besitzer im Sinne dieser Verordnung gilt auch der mit
der Verwaltung der Vorräte für den Eigentümer betraute In¬
haber des Gewahrsams.

8 6.
Nimmt der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs

oder der Besitzer von Vorräten eine der ihm nach § 4 obliegenden
Handlungen nicht rechtzeitig vor, so kann die zuständige ^Behörde
die erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten durch einen Dritten
vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme auf seinem
Grund und Boden sowie, in seinen Wirtschaftsräumen und mit
den Mitteln seines Betriebs zu gestatten.

Auf Verlangen der Reichsgetreidestelle, der Landeszentral¬
behörde oder des Kommunalverbandes ist die Gemeinde zur Vor¬
nahme der Arbeiten auf Kosten des Säumigen verpflichtet.

8 6.
Innerhalb desselben landwirtschaftlichen Betriebs dürfen

räumliche Veränderungen mit beschlagnahmten Vorräten borge-
nommen werden. Werden dabei Vorräte in eine andere Ge¬
meinde gebracht, so hat der Besitzer die Ortsänderung binnen
drei Tagen beiden Gemeinden anzuzeigen . Diese Verpflichtung
entfällt , soweit die Vorräte in die Wirtschaftskarten (8 25) für
die Gemeinde ausgenommen sind, in die sie gebracht werden.
Werden Vorräte in einen anderen Kommunalverband gebracht,
so ist die Ortsänderung binnen drei Tagen auch beiden Kommunal¬
verbänden anzuzeigen . Mit der Ankunft der Vorräte in dem
Bezirke des anderen Kommunalverbandes tritt dieser hinsichtlich
der Rechte und Pflichten aus der Beschlagnahme an die Stelle
des bisherigen Kommunalverbandes.

8
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft¬

licher Betriebe aus ihren selbstgebauten Früchten die vom Bundes-

I rate feftqe festen  27 Zengen gu  r &vnciTjxritng  ber Welbftvecsocger,
zur Fütterung des im  Betriebe gehaltenen Viehes und zur Be»
stellung der zum Betriebe gehörenden Grundstücke verwenden.

Als Selbstversorger gelten, vorbehaltlich einer anderen Be¬
stimmung nach § 62, der Unternehmer des landwirtschaftlichen
Betriebs , die Angehörigen seiner Wirtschaft, einschließlich des
Gesindes, sowie Natüralberechtigte , insbesondere Altenteiler und
Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Früchte
der in Frage kommenden Art oder daraus hergestellte Erzeugnisse
zu beanspruchen haben. Inhaber von Zehntrechten oder ähn¬
lichen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhenden Rechten
gelten nicht als Selbstversorger.

8 8.
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen über den Ver¬

kehr mit Saatgut . Das nach Maßgabe dieser Bestimmungen er¬
worbene Saatgut kann trotz der Beschlagnahme in den vom
Reichskanzler oder der von ihm bestimmten Stelle festgesetzten
Mengen zur Bestellung verwendet werden.

8 6.
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft¬

licher Betriebe , vorbehaltlich näherer Bestimmungen nach 8 62
Abs. 2, aus ihrem selbstgebauten grünen Dinkel und Spelz Grün¬
kern Herstellen. Die Beschlagnahme erstreckt sich auf den Grünkern.
Hiervon dürfen sie zur Ernährung der Selbstversorger auf den
Kopf insgesamt bis zu drei Kilogramm verwenden.

Die Unternehmer haben die hergestellten Mengen unverzüg¬
lich, spätestens bis zum 15. August 1917, dem Kommunalverband
anzuzeigen . In der Anzeige sind die Anzahl der Selbstversorger
und die für diese nach Abs. 1 Satz 3 beanspruchten Mengen an¬
zugeben.

8 1».
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft¬

licher Betriebe selbstgebautes Gemenge (Mischfrucht, Mengkorn),
mit Ausnahme von Mischungen, die nur aus Brotgetreide be¬
stehen, vor der Reise als Grünfutter im eigenen Betriebe ver¬
wenden.

8 ii.
Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigentums¬

erwerbe durch die Reichsgetreidestelle oder den Kommunalverband,
für den die Vorräte beschlagnahmt sind, mit der Enteignung , der
Verfallerklärung (8 70), einer nach 88 1 bis 10 zugelassenen oder
einer von dem Kommunalverbande genehmigten Verwendung.

Wer im Auftrag der Reichsgetreidestelle, eines Kommunal¬
verbandes oder einer Gemeinde Früchte oder daraus hergestellte
Erzeugnisse zu erwerben , aufzubewahren , zu bearbeiten , zu be-
fördern oder zu verteilen hat , darf nur solche Rechtsgeschäfteüber
die Vorräte abschlietzen und nur solche Verfügungen über sie
treffen , die von seinem Auftraggeber zugelassen sind. Dies gilt
auch, soweit der Beauftragte Eigentümer der Vorräte ist.

8 12.

llber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der 88 1
bis 11 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

II. Reichsgetreidestelle.

8 13.
Die Reichsgetreidestelle besteht aus einer Verwaltungsab¬

teilung und einer Geschäftsabteilung . Die Aufsicht führt der
Reichskanzler.

8 14.
Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde und besteht aus

einem Direktorium und einem Kuratorium.
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Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus
der Ernte 1917 und für Schlachtvieh vom 19. März 1917

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzblatt S . 327) folgende
Verordnung erlassen:

8 1.

Für Getreide aus der Ernte des Jahres 1917 werden die
nachstehenden Höchstpreise festgesetzt:

Der Preis für Roggen darf die im 8 1 Abs. 1 der Verordnung
über Höchstpreise für Brotgetreide vom 24. Juli 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 820) aufgeführten Preise zuzüglich 50 Jt  für die
Tonne nicht übersteigen.

Der Höchstpreis für die Tonne Weizen ist 20 Jt  höher als
der nach Abs. 2 geltende Höchstpreis für Roggen. Spelz (Dinkel,
Fesen) sowie Emer und Einkorn gelten als Weizen im Sinne
dieser Vorschrift.

Der Preis für die Tonne darf nicht übersteigen bei
Hafer und Gerste . . 270 Jt,
ungeschältem Buchweizen . 600 -
geschältem Buchweizen . 800 -
ungeschälter Hirse . 600 -
geschälter Hirse und Bruchhirse . 970 - .

8 2.

Der Preis für die Tonne Kartoffeln aus der Ernte des
Jahres 1917 darf nicht übersteigen, wenn die Lieferung zwischen
dem 1. Juli und dem 14. September 1917 einschließlich erfolgt,
160 Jt,  wenn sie später erfolgt, 100 Jt.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Stellen können für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes mit
Zustimmung der Reichskartoffelstelle den Preis für die Zeit
vom 1. bis 31. Juli 1917 einschließlich bis auf 200 M und für
die Zeit vom 15. September 1917 ab bis auf 120 Jt  erhöhen;
sie können den Preis für die Zeit vom 1. August 1917 bis zum
14. September 1917 einschließlich bis auf den vom 15. Sep¬
tember 1917 ab geltenden Preis herabsetzen. Die Höchstpreise
eines Bezirkes gelten für die in diesem Bezirk erzeugten
Kartoffeln.

Für die Abgabe durch den Erzeuger im Kleinverkaufe können
der Präsident des Kriegsernährungsamts sowie mit Zustimmung
der Reichskartoffelstelle die im Abs. 2 Satz 1 genannten Behörden
und Stellen andere Preise festsetzen oder zulassen.

Für die Zeit vom 15. September 1917 ab setzt der Präsident
des Kriegsernährungsamts für nicht verlesene Kartoffeln
(Fabrikkartoffeln ) Abschläge fest.

8 3.

Der Preis für die Tonne darf , nicht übersteigen bei
Futterrüben aus der Ernte des Jahres 1917 . . 30 Jt,
Wruken (Kohlrüben, Bodenkohlrabi, Steckrüben) aus

der Ernte des Jahres 1917 . zg -
Futtermöhren aus der Ernte des Jahres 1917 . . 60 - .

8 4.

Die in den 88 4 dis 3 oder auf Grund derselben festgesetzten
Höchstpreise gelten für den Verkauf durch den Erzeuger ; sie
schließen die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle des
Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandt
wird, sowie die Kosten des Einladens daselbst ein.

8 5.
Die in der Verordnung über Ölfrüchte und daraus gewonnene

Produkte vom 26. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 842) für Öl¬
früchte aus der Ernte 1917 festgesetzten Preise für je 100 Kilo¬
gramm werden auf volle Mark nach oben abgerundet . Sie
betragen hiernach bei

Raps . 70 Jt,
Rübsen . 68 -
Hederich und Ravison . 47 -
Dotter . 47 -
Mohn . 100 -
Leinsamen . 59 -
Hanfsamen . 47 -
Sonnenblumenkernen . 53 -
Senfsaat . 59 «.

8 6.

Beim Verkaufe von Schlachtschweinen durch den Viehhalter
beträgt der Preis für 60 Kilogramm Lebendgewicht vom 1. Mai
1917 ab bis . auf weiteres bei Schweinen im Lebendgewichte von

bis zu 60 Kilogramm . 53—61 Jt,
über 60 bis 70 Kilogramm . 57—65 -
über 70 bis 85 Kilogramm . . . ' . 67—75 -
über 85 bis 100 Kilogramm . 72—80 - .

Der Präsident des Kriegsernährungsamts bestimmt, welcher
Preis innerhalb dieser Grenzen in den verschiedenen Teilen des
Reichs als Höchstpreis zu gelten hat . Er setzt die Höchstpreise für
Schweine von über 100 Kilogramm Lebendgewicht und für fette
(früher zur Zucht benutzte) Sauen und Eber fest. Die Landes¬
zentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen können
mit Zustimmung des •Präsidenten des Kriegsernährungsamts
Abweichungen von den Preisen für ihren Bezirk oder Teile ihres
Bezirkes vorschreiben. Maßgebend ist der Höchstpreis des Bezirkes,
in dem sich die Ware zur Zeit des Vertragsabschlusses befindet.

8 7.

Beim Verkaufe von Schlachtrindern durch den Viehhalter
darf der Preis für 50 Kilogramm Lebendgewicht vom 1. Juli
1917 ab nicht übersteigen bei

. 1. gering genährten Rindern einschließlich Fressern (Klasse 0)
65 Mark,

2. ausgemästeten oder vollfleischigen Ochsen und Kühen über
7 Jahre , Bullen über 5 Jahre und angefleischten Ochsen,
Kühen, Bullen und Färsen jedes Alters (Klasse L) im
Lebendgewichtevon

bis zu 5,5 Zentner . 60 M,
über 5,5 bis 7 Zentner . 68 *
über 7 bis 8,5 Zentner . 72 =
über 8,5 bis 10 Zentner . 76 .
über 10 bis 11,5 Zentner . . . 80 =
über 11,5 Zentner . 85 =,

3. angemästeten oder vollfleischigen Ochsen und Kühen bis
zu 7 Jahren , Bullen bis zu 5 Jahren und Färsen (Klasse A)
90 Mark . 1 ’

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen besftmmten
Stellen können mit Zustimmung des Präsidenten des Kriegs¬
ernährungsamts Abweichungen von den Preisen für ihren Bezirk
oder Teile ihres Bezirkes vorschreiben, das Vieh anderweit in die



Dre Stommunatoezbänbe Ijaben bie fjiertiad ) für fie befdjlag = <
normten unb bie in ihrem Eigentums stehenden (§ 75 Abs . 2)
Vorräte der Reichsgetreidestelle zur Verfügung zu stellen.

IX. Schluß- und Strafvorschriften.

8 78.
Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich, vorbehalt¬

lich des § 88 s, nicht auf die aus dem Ausland eingeführten
Vorräte . Für diese Vorräte gelten die Verordnungen vom 11. Sep¬
tember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 569) in der Fassung vom
4. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 147) und vom 28. Januar
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 67).

Als Ausland im Sinne dieser Vorschriften gilt nicht das be¬
setzte Gebiet. Früchte und daraus hergestellte Erzeugnisse, die aus
dem besetzten Gebiet eingeführt werden, dürfen nur an die Heeres¬
verwaltung , die Marineverwaltung , die Reichsgetreidestelle Ge¬
schäftsabteilung G. m. b. H. und die Zentral -Einkaufsgesellschaft
m. b. H. geliefert werden.

8 79.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis

zu fünfzigtausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseiteschafft, ins¬
besondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes , für
den sie beschlagnahmt sind, entfernt , sie beschädigt, zerstört,
zur Verarbeitung annimmt , verarbeitet , verarbeiten läßt,
verbraucht oder sonst verwendet;

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder
ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über sie
abschließt;

3. wer die zur Erhaltung , Verwahrung und Pflege der Vor¬
räte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig (§§ 4, 46)
unterläßt;

4. wer den nach 8 8 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt
oder wer Früchte zu Saatzwecken verkauft oder kauft, ob¬
wohl er weiß oder den Umständen nach annehmen muß,
daß sie nicht zu Saatzwecken bestimmt sind;

5. wer den gemäß tz 17 Abs. 1 g erlassenen Bestimmungen
zuwider ausmahlt oder ausmahlen läßt;

6. wer den auf Grund des 8 l8 Abs. 1 erlassenen Bestim¬
mungen über die Herstellung, den Vertrieb und die Preise
der Erzeugnisse zuwiderhandelt;

7. wer höhere als die festgesetzten Mahllöhne und sonstige
Verarbeitungslöhne oder Vergütungen (8 52) fordert oder
sich versprechen oder gewähren läßt;

8. wer den Vorschriften im 8 49 zuwider den Eintritt in die
Räume , die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäfts¬
aufzeichnungen, die Feststellung der vorhandenen Vorräte
oder die Entnahme von Proben verweigert oder die gemäß

§ IS VIbf. 2 , § 25  S (bf . 3 , § 49 ?f 5 f . 2  von ihm erforderte
Auskunft nicht erteilt oder wissentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht;

9. wer der Vorschrift im 8 60 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Ge¬
schäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

10. wer die ihm nach 8 3 Abs. 2, 8 6, 8 9 Abs. 2, 8 75 Abs. 1
obliegende Anzeige nicht in der gesetzten Frist erstattet oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht;

11. wer den Vorschriften des 8 11 Abs. 2, 8 48 Abs. 1, 2, 8 63.
8 54 Abs. 1, 8 65 Abs. 1, 8 78 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt;

12. wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die eine Landes¬
zentralbehörde , eine höhere Verwaltungsbehörde , ein
Kommunalverband oder eine Gemeinde auf Grund der
88 67. 58, 60, 61, 62 Abs. 2, 88 63, 65, 66, 70 Abs. 1 Satz 2,
8 71 erläßt oder die nach 8 74 in Kraft bleiben.

Der Versuch ist strafbar.
Im Falle der Nr . 9 tritt die Verfolgung nur auf Antrag

des Betriebsinhabers ein. ,
Bei vorsätzlichem Verschweigen, Beiseiteschaffen, Veräußern

oder Verfüttern von Vorräten mutz die Geldstrafe, wenn aus¬
schließlich auf sie erkannt wird, mindestens dem dreifachen Werte
der Vorräte gleichkommen, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht.

Neben der Strafe kann in den Fällen der Nummern 1 bis
6, 10 bis 12 auf Einziehung der Früchte oder Erzeugniffe erkannt
werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, soweit sie nicht gemäß»
8 70 für verfallen erklärt worden sind.

8 80.
Ist eine der im 8 79 bezeichneten strafbaren Handlungen ge-

werbs - oder gewohnheitsmäßig begangen, so kann die Strafe auf
Gefängnis bis zu fünf Jahren und Geldstrafe bis zu hundert¬
tausend Mark erhöht werden. Neben Gefängnis kann auf Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

8 81.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften

dieser Verordnung zulassen.

8 82.
Diese Verordnung tritt am 25. Juni 1917 in Kraft . Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
vr . Helfferich

•a ® ink qun uauajjoipö aganjags uii gaq Bunaajjijjg rnk vunaaquosiaol oiq uagvg aoBuvfttwg)  aaq qu»
'I>.n Ol „ l i UliIO , , I aaq 1)iiii .i i,anP !I .,I! 117 I 11.>1li .17,ul j l .17 ajoa 'staquDcjaaaiBuniuiitoij?  Ii .uii i .li/uy 1/ eaq z/q t/n  aiu &x>itOvj jj  •

TBirettorium besteht au » Eitlem Vorsitzenden , einem oder i
mehreren stellvertretenden Vorsitzenden , aus ständigen und nicht-
ständigen Mitgliedern . Der Reichskanzler ernennt den Vorsitzen¬
den, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder , und
zwar unter den ständigen Mitgliedern einen Landwirt.

Das Kuratorium besteht aus sechzehn Bevollmächtigten zum
Bundesrat , und zwar außer dem Vorsitzenden des Direktoriums
als Vorsitzenden aus vier Königlich Preußischen, zwei Königlich
Bayerischen, einem Königlich Sächsischen, einem Königlich
Württembergischen, einem Großherzoglich Badischen, einem Groß-
herzoglich Hessischen, einem Großherzoglich Mecklenburg-Schwerin-
schen, einem Grohherzoglich Sächsischen, einem Herzoglich Anhalti-
schen, einem Hanseatischen und einem Elsaß -Lothringischen Bevoll¬
mächtigten. Außerdem gehören ihm je ein Vertreter des
Deutschen Landwirtschaftsrats , des Deutschen Handelstags und
des Deutschen Städtetags , ferner je zwei Vertreter der Landwirt¬
schaft, von Handel und Industrie und der Verbraucher an ; der
Reichskanzler ernennt diese Vertreter und den Stellvertreter des
Vorsitzenden.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.

8 16.
Die Geschäftsabteilung ist eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung.
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat ; er besteht aus dem

Vorsitzenden des Direktoriums der Verwaltungsabteilung als Vor¬
sitzendem und vierundzwanzig ordentlichen Mitgliedern , von
denen sieben auf Reich und Bundesstaaten , sieben auf die Land¬
wirtschaft, drei auf die großgewerblichen Unternehmungen und
sieben auf die Städte entfallen . Die sieben Vertreter der Städte
und die drei Vertreter der großgewerblichen Unternehmungen
werden von den entsprechenden Gruppen der Gesellschafter be¬
zeichnet. Die übrigen Mitglieder ernennt der Reichskanzler.

Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer , darunter einen
Landwirt ; die Bestellung bedarf der Bestätigung des Reichs¬
kanzlers.

8 16.
Die Reichsgetreidestelle hat die Aufgabe, mit Hilfe der

Kommunalverbände für die Verteilung und zweckmäßige Ver¬
wendung der vorhandenen Vorräte für die Zeit bis zum 15. Sep¬
tember 1918 zu sorgen. Dabei hat die Verwaltungsabteilung
die Verwaltungsangelegenheiten einschließlich der statistischen Auf¬
gaben zu erledigen, die Geschäftsabteilung nach den grundsätz¬
lichen Anweisungen der Verwaltungsabteilung (8 17) die ihr
obliegenden geschäftlichen Aufgaben durchzuführen.

8 17.
Das Direktorium der Verwaltungsabteilung hat mit Zu¬

stimmung des Kuratoriums insbesondere festzusetzen,

a) welche Mehlmenge täglich auf den Kopf der versorgungs¬
berechtigten Bevölkerung verbraucht werden darf;

b) welche Rücklage aufzusammeln ist;
e) ob und in welchem Umfang Betrieben , die Früchte oder

daraus hergestellte Erzeugnisse verarbeiten , solche zu liefern
sind. Als Betriebe in diesem Sinne gelten nicht Mehl-
inühlen, Bäckereien und Konditoreien (8 57), ferner
Brauereien und Mälzereien;

d) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem Kommunalverbande
für seine Zivilbevölkerung einschließlichder Selbstversorger
sowie an Saatgut von Brotgetreide für die Herbst- und
Frühjahrsbestellung zusteht (Bedarfsanteil ) ; der Bedarfs¬
anteil kann auch vorläusig festgesetzt werden;

e) welche und wieviel Früchte aus den einzelnen Kommunal¬
verbänden abzuliefern sind und innerhalb welcher Fristen.
Die festgesetzten Mengen gelten nur als Mindestmengen;

l ) oia , in Uael &jen ^ jiüi \ tvtietigen unb unter nacstsien 'Oorau » .
Setzungen bie 7)1eidiöciet tut beite Ue ober Stommunatoerbünbe
Brotgetreide , insbesondere Hinterkorn , zu Futterzwecken
verschroten lassen oder zur Versütterung sreigeben dürfen;

g) bis zu welchem Mindestsätze Getreide , das zur menschlichen
Ernährung bestimmt ist, auszumahlen ist;

h) in welcher Weise das nicht mahlfähige Brotgetreide ver¬
wendet werden soll.

Die Festsetzungen zu a und c bedürfen der Genehmigung des
Reichskanzlers. Der Reichskanzler erläßt auch die Vorschriften
über die Feststellung der Ablieferungspflicht (e).

Das Direktorium kann Bestimmungen über die Auf¬
bewahrung der Vorräte erlassen.

Das Direktorium kann für bestimmte Mühlen , die zum Aus-
mahlen des Getreides bis zu den nach Abs. lg festgesetzten
Mindestsätzen außerstande sind, aus besonderen Gründen eine
geringere Ausmahlung zulassen. Das Direktorium kann auch für
bestimmte Mühlen oder für Mühlen bestimmter Bezirke bite
Herstellung bestimmter Auszugsmehle beim Mahlen zulassen oder
vorschreiben.

8 18.
Das Direktorium stellt auf Grund der Feststellungen nach

8 17 Abs. 1 o die Grundsätze für die Zulassung der Betriebe zur
Verarbeitung der Früchte und der daraus hergestellten Erzeugnisse
und für ihre Belieferung auf . Das Direktorium kann Vorschriften
für die Herstellung und den Vertrieb der Erzeugnisse sowie für
die Überwachung der Betriebe erlasien, auch Preise für die er¬
zeugten Waren festsetzen. »

Die Betriebsunternehmer haben der Reichsgetreidestelle auf
Erfordern Auskunft über ihre Betriebsverhältnisse zu erteilen.

8 io.
Die Geschäftsabteilung hat alle zur Erfüllung ihrer Auf¬

gaben erforderlichen Rechtsgeschäfte vorzunehmen ; sie hat insbe¬
sondere:

a,) für den Erwerb sowie die rechtzeitige Abnahme, Bezahlung
und Unterbringung der an sie abzuliesernden Früchte zu
sorgen;

1)) die von den Heeresverwaltungen und der Marineverwal¬
tung beanspruchten Früchte und daraus hergestellten Er¬
zeugnisse, insbesondere Mehl, durch Vermittlung der
Zentralstellen zur Beschaffung der Verpflegung rechtzeitig
zu liefern;

c) den Kommunalverbänden das erforderliche Mehl rechtzeitig
zu liefern;

d) den Kommunalverbänden die ihnen von der Reichsfutter¬
mittelstelle zugcwiesenen Mengen an Gerste und Hafer und
die ihnen zustehenden Mengen an sonstigen Früchten recht¬
zeitig zu liefern;

v) für die ordnungsmäßige Verwaltung ihrer Bestände zu
sorgen;

k) den Betrieben (8 17 Abs. 1 o) die festgesetzten Mengen zu
liefern.

HI. Bewirtschaftung der Vorräte.

1. Aufgaben der Kommunalberbände im allge¬
meinen.

8 20.

Die Kommunalverbände haben der Reichsgetreidestelle auf
Grund der Ernteflächenerhebung nach der Verordnung vom
20. Mai 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 413) und der Erntevorschätzung

'bis zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt anzugeben, wie groß
die Ernteerträge ihres Bezirkes in den einzelnen Fruchtarten zu
schätzen sind. Sie haben ferner nach einem von der Reichs-
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Verforgec  festgesetzten Mengen (FH 7, 17  Äof . 1 d ) hernbsetzen . Die
(tj 7 Ms . L. q 02) unb ber  vcrsorgungsberechtigten SPctiöfferung
sowie die Zahl der in  dem Vordruck dezeichneten Tiere »litzuteisen
und die ihnen noch 8 9 zugehenden Anzeigen der Grünkernher-
steller der Reichsgetreidestelle weiterzugeben.

8 21.
Jeder Kommunaltierband hat dafür zu sorgen, daß die in

seinem Bezirk angebauten Früchte zweckentsprechend geerntet und
ausgedroschen werden ; er hat ferner , unbeschadet des ihm nach
tz 23 Abs. 1 Satz 3 zustehenden Rechtes, dafür zu sorgen, daß die
beschlagnahmten Vorräte zweckentsprechendaufbewahrt und ord¬
nungsmäßig behandelt werden. ,

Der Kommunalverband kann zu diesem Zwecke die im Be¬
zirke vorhandenen landwirtschaftlichen Maschinen, Geräte und
Betriebsmittel aller Art in Anspruch nehmen ; er kann ferner in
seinem Bezirk und mit Genehmigung der Landeszentralbehörde
auch außerhalb seines Bezirkes Lagerräume für die Lagerung der
Früchte und der daraus hergestellten Erzeugnisse in Anspruch
nehmen, soweit diese nicht bereits von der Reichsgetreidestelle in
Anspruch genommen worden sind. Die Vergütung seht die höhere
Verwaltungsbehörde im Streitfall endgültig fest.

8 22.
Aus dem Bezirk eines Kominunalverbandes dürfen Früchte,

die ihm gehören oder für ihn beschlagnahmt sind, vorbehaltlich
des 8 6, nur mit Genehmigung der Reichsgetreidestelle entfernt
werden. Dieser Genehmigung bedarf es nicht, wenn die Früchte
zum Zwecke der Trocknung oder Verarbeitung vorübergehend aus
dem Kommunalverband entfernt oder wenn sie an die Reichs¬
getreidestelle oder zu Saatzwecken nach den gemäß 8 6 vom
Reichskanzler erlassenen Bestimmungen geliefert werden. Bei
Brotgetreide ^ wird im letzteren Falle die gelieferte Menge dem
empfangenden Kommunalverband auf seinen Bedarfsanteil (8 17
Abs. Ick) angerechnet. Hat der Kommunalverband nach 8 *7
Abs. 1 e Früchte abzuliefern , so erhöht sich die abzuliefernde
Menge entsprechend.

Der Kommunalverband darf Früchte oder daraus hergestellte
Erzeugnisse an die im 8 17 Abs. 1 c bczeichneten Betriebe nur
mit Genehmigung der Reichsgetreidestelle liefern.

8 23.
Jeder Kommunalverband haftet dafür , daß alle für ihn be¬

schlagnahmten Früchte der Reichsgetreidestelle zur Verfügung ge¬
stellt werden, soweit sie nicht den Unternehmern landwirtschaft¬
licher Betriebe nach 88 7, 8, 9, 43 zu belassen sind oder von selbst¬
liefernden Kommunalverbänden zur Versorgung . ihrer Bevölke¬
rung zurückbehalten werden dürfen (8 32). Die über die fest¬
gesetzten Mengen <8 17 Abs. 1 e) hinaus verfügbaren Mengen
sind stets so bald wie möglich abzuliefern . Der Kommunalverband
kann verlangen , daß die Reichsgetreidestelle jede ihr zur Ver¬
fügung gestellte Menge binnen zwei Wochen abnimmt.

Der Kommunalverband hat die festgesetzten Mengen auf die
Gemeinden oder unmittelbar auf die landwirtschaftlichen Betriebe
umzulegen.

Die Reichsgetreidestelle kann
a) anerkanntes Saatgut auf Antrag des Erzeugers,
d) Früchte, die zur Aussaat im nächsten Wirtschaftsjahre be¬

nötigt werden,
von der Anrechnung auf den Bedarfsanteil (8 17 Abs. 1 ck) aus¬
nehmen oder auf die festgesetzten Mengen anrechnen.

8 24.
Erfüllt der Kommunalverband die ihm obliegende Abliefe¬

rungspflicht nicht rechtzeitig, so kann die Reichsgetreidestelle die
für die versorgungsberechtigte Bevölkerung und für die Selbst-

Reichsgetreidestelle kann auch die Lieferung der auf den Kommu¬
nalverband entfallenden Erzeugniffe aus den im 8 1 bezeichneten
Früchten einschränken oder einstellen.

Die vorstehenden Anordnungen trifft die Reichsgetreidestelle
im Einvernehmen mit der Landeszentralbehörde . Wird ein Ein¬
vernehmen nicht erzielt, so entscheidet der Reichskanzler.

Der Kommunalverband kann die vorgenommenen Kürzungen
derart auf die Gemeinden oder auf die landwirtschaftlichen Be¬
triebe verteilen , daß in erster Linie die Gemeinden oder die Be¬
triebe betroffen werden, die ihre Ablieferungspflicht nicht erfüllt
haben. Der Kommunalverband kann innerhalb seiner Ver¬
teilungsbefugnis auch die Lieferung anderer Bedarfsgegenstände den
Gemeinden oder den Betrieben gegenüber einschränken oder einstellen.

Die Vorschriften im Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung,
soweit die Ablieferung ohne Verschulden eines Lieferungs¬
pflichtigen unterbleibt.

8 25.
Der Kommunalverband hat für jeden landwirtschaftlichen

Betrieb seines Bezirkes eine Wirtschaftskarte nach dem von der
Reichsgetreidestelle festgestellten Vordruck zu führen und der
Reichsgetreidestelle und deren Beauftragten auf Verlangen die
Einsicht in die Wirtschaftskarten und die dazu gehörenden Auf¬
zeichnungen zu gestatten.

Der Kommunalverband kann, unbeschadet seiner Verpflich¬
tung zur Führung von Wirtschaftskarten , seinen Gemeinden für
ihren Bezirk die gleiche Verpflichtung auferlegen.

Der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs ist ver¬
pflichtet, auf Erfordern des Kommunalverbandes oder der Ge¬
meinde alle zur Anlegung und Fortführung der Wirtschaftskarte
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

8 26.
Der Kommunalverband hat , unbeschadet des 8 65 Abs. 1 und

des 8 71 Abs. 2, auf Erfordern der Reichsgetreidestelle Auskunft
zu erteilen und ihren Anweisungen Folge zu leisten. Er hat ins¬
besondere nach diesen Anweisungen die Ablieferung zu fördern,
die Tätigkeit der Kommissionäre der Reichsgetreidestelle zu über¬
wachen und die Kommissionäre beim Erwerbe der Früchte zu
unterstützen.

8 27.
Jeder Kommunalverband hat der Reichsgetreidestelle nach

einem von ihr festgestelltcn Vordruck monatlich die Zu - und Ab-
gägge in den einzelnen Früchten und den daraus hergestellten
Erzeugnissen sowie außergewöhnliche Veränderungen an den
Vorräten anzuzeigen.

8 28.
Die Reichsgetreidestelle bestellt für den Bezirk jedes nicht

selbstliefernden Kommunalverbandes (8 32) einen oder mehrere
vom Kommunalverbande vorzuschlagende Kommissionäre, durch
die der Erwerb der Früchte erfolgt. Die Anzahl der Kommissio¬
näre bestimmt die Reichsgetreidestelle nach Anhörung des
Kommunalverbandes . Falls das Vertragsverhältnis mit einem
Kommissionär endet, hat die Reichsgetreidestelle dem Kommunal¬
verbande Gelegenheit zu geben, einen anderen Kommissionär
vorzuschlagen.

Bei der Auswahl der Kommissionäre ist der Handel , der im
Kommunalverbande schon im Frieden tätig war , tunlichst zu
berücksichtigen. Als Kommissionäre können nur Händler und
Genossenschaften bestellt werden, die schon bisher in unmittel¬
barem Verkehre mit den Erzeugern im Kommunalverband als
Aufkäufer der Früchte tätig waren . Unternehmer von Mühlen¬
betrieben oder Vereinigungen von solchen sowie deren Angestellte
dürfen nicht als Kommissionäre bestellt werden. Verträge , nach
denen die Kommissionäre einen Teil ihrer Kommissionsgebühren
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8 70 .

Der Kommunalverband kann Vorräte , die einer ordnungs¬
mäßig ergangenen Aufforderung zuwider nicht angezeigt oder bei
behördlicher Nachprüfung verheimlicht oder sonstwie der Aufnahme
entzogen werden oder die der Unternehmer eines landwirtschaft¬
lichen Betriebs entgegen den zur Überwachung der Selbstversorger
ergangenen Vorschriften zu verwenden sucht, sowie alle Vorräte,
die unbefugt hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden, ohne
Zahlung einer Entschädigung zugunsten der Reichsgetreidestelle
oder des von ihr bezeichneten Kommunalverbandes für ver¬
fallen erklären . Der Kommunalverband kann schon vor der Ver¬
fallerklärung die zur Sicherstellung solcher Vorräte erforderlichen
Anordnungen treffen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Über die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 71.
Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Aus¬

führungsbestimmungen . •
Sie können Vermittlungsstellen einrichten, denen die Unter¬

verteilung und die Bedarfsregelung in ihrem .Bezirk obliegt.

8 72.
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kommunal¬

verband, als Gemeinde, als zuständige Behörde und als höhere
Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

»Dabei kann bestimmt werden, daß an die Stelle der Gemeinden
Verbände von Erzeugern treten , soweit solche auf Grund des
8 15 b der Verordnung über die Errichtung von Preisprüfungs-

25. September 1915
stellen und die Versorgungsregelüng vom 4. November 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 607)
(Reichs-Gesetzbl. S . 728) gebildet sind.

Will die Landeszentralbehörde Bezirke, die sich über das Ge¬
biet einer unteren Verwaltungsbehörde hinaus erstrecken, als
Kommunalverband bezeichnen, so hat sie dies der Reichsgetreide¬
stelle mitzuteilen . .Diese kann binnen vierzehn Tagen Einspruch
erheben. Über den Einspruch entscheidet der Reichskanzler.

VIII. ttbergangsvorschriften.

8 73.
Folgende Verordnungen treten mit Beginn des seit 16. August

1917 mit der Maßgabe der 88 74 bis 77 außer Kraft:
1. Verordnung über das Ausmahlen von Brotgetreide vom

28. Juli 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 879) ;
2. Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte

1916 vom 29. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 613) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 782) ;

3. Verordnung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Juli
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 659) in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 800) ;

4. Verordnung zur Ergänzung der Bekanntmachung über
Gerste aus der Ernte 1916 vom 1. Dezember 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1313) ;

5. Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 666) in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 811);

6. Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 621) in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 27. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 846) ;

7. Artikel I, II, IV der Verordnung über Hülsenfrüchte vom
14. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1360) ;
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(Reichs-Gesetzbl. S . 287) ;

9. Verordnung über Buchweizen und Hirse vom 29. Juni
und 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 625, 1031) ;

10. Verordnung über Grünkern vom 3. Juli 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 649).

Mit dem gleichen Zeitpunkt treten , vorbehaltlich der Vor¬
schrift im 8 74, die zur Ausführung dieser Verordnungen er¬
lassenen Bestimmungen außer Kraft.

Der Reichskanzler kann bestimmen, daß einzelne Vorschriften
dieser Verordnungen früher außer Kraft treten.

8 74.
Die Bestimmungen , die von den Kommunalverbänden oder

Gemeinden auf Grund der Verordnungen über Brotgetreide vom
25. Januar 1915, 28. Juni 1915 und 29. Juni 1916 über die
Verbrauchsregelung getroffen sind, bleiben in Kraft ; soweit sie
mit den Vorschriften dieser Verordnung nicht in Einklang stehen,
sind sie bis zum 16. August 1917 zu ändern oder zu ergänzen.

8 75.
Wer mit dem Beginne des 16. August 1917 Vorräte früherer

Ernten an Früchten oder an Mehl aus Brotgetreide und Gerste,
allein oder mit anderem Mehle gemischt, sowie an Schrot,Graupen,
Grütze, Flocken, allein oder mit anderen Nahrungs - oder Futter¬
mitteln gemischt, im Gewahrsam hat, ist verpflichtet, sie dem
Kommunalverbande des Lagerungsorts bis zum 20. August 1917,
getrennt nach Arten und Eigentümern , anzuzeigen . Vorräte , die
zu dieser Zeit unterwegs sind, sind von dem Empfänger unver¬
züglich nach dem Empfange dem Kommunalverband anzuzeigen.

Der Kommunalverband hat der Reichsgetreidestelle nach einem
von dieser festgesetzten Vordruck bis zum 31. August 1917 Anzeige
über die Anmeldungen nach Abs. 1 sowie über die in seinem
Eigentume stehenden Vorräte zu erstatten.

8 76.
Die Anzeigepflicht (8 75) erstreckt sich nicht auf

a) Vorräte , die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬
staats oder Elsaß-Lothringens stehen;

d) Vorräte , die im Eigentume der Reichsgetreidestelle Ge¬
schäftsabteilung G. m. b. H., der Zentral -Einkaufsgesell-

X. schaft m. b. H., der Reichsgerstengesellschaftm. b. H., der
Reichshülsenfruchtstelle G. m. b. H. oder der Bezugsver¬
einigung der deutschen Landwirte G. m. b. H. stehen;

c) Vorräte , die bei einem Besitzer an »
1. Brotgetreide,
2. anderem Getreide,
3. Hülsenfrüchten,
4. Buchweizen und Hirse

einschließlich der aus der betreffenden Fruchtart herge¬
stellten Erzeugnisse je 25 Kilogramm nicht übersteigen;

ck) Vorräte an aus Früchten hergestellten Erzeugnissen, die
durch einen Kommunalverband an Händler , Verarbeiter
oder Verbraucher seines Bezirks nach Maßgabe der für
den Kommunalverband bestehenden Bestimmungen über die
Verbrauchsregelung bereits abgegeben sind.

8 77.
Mit dem Beginne des 16. August 1917 sind die anzeige¬

pflichtigen Vorräte (8 75 Abs. 1, 8 76) für den Kommunalverband
beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie sich befinden. Vorräte , die zu
dieser Zeit unterwegs sind, sind für den Kommunalverband be¬
schlagnahmt, in dessen Bezirk sie nach beendeter Beförderung ab¬
geliefert werden.

Für diese Vorräte gelten die Vorschriften dieser Verordnung.
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§ 60.

Die Kommunalverbände können ferner insbesondere

s ) anordnen , daß Backwaren nur in den von ihnen bestimmten
Bäckereien hergestellt werden dürfen;

b) anordnen , daß nur Packwaren von bestimmter Form,
Zusammensetzung , Größe und Gewicht bereitet werden
dürfen;

e) die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Backwaren
auf bestimmte Abgabestellen und Zeiten sowie in anderer
Weise beschränken.

8 61.

Jeder Kommunalverband hat innerhalb seines Bezirkes mit
den ihm von der Reichsgetreidestelle überwiesenen oder den nach
8 32 erworbenen und mit Zustimmung der Reichsgetreidestelle
zurückbehaltenen Vorräten an Futtergetreide den erforderlichen
Ausgleich zwischen den Haltern von Tieren nach näherer An¬
weisung der Reichsfuttermittelstelle herbeizuführen.

2. Besondere Vorschriften für Selb st Versorger.
8 62.

Die Kommunalverbände können mit Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde nähere Bestimmungen darüber er¬
lassen , wer als Selbstversorger (8 7) anzusehen ist. Insbesondere
kann das Recht der Selbstversorgung mit Brotgetreide auf solche
landwirtschaftlichen Betriebe beschränkt werden , deren Vorräte
zur Ernährung der Selbstversorger bis zum 15. September 1918
ausreichen und die das zur Ernährung der Selbstversorger er¬
forderliche Brot entsprechend ihrer bisherigen Gewohnheit selbst
Herstellen.

Die Kommunalverbände können mit Zustimmung der
höheren Verwaltungsbehörde bestimmen , daß die Herstellung
von Grünkern (8 6) nur mit Zustimmung des Kommunal¬
verbandes zulässig ist. Die Zustimmung kann insbesondere davon
abhängig gemacht werden , ^daß die Unternehmer landwirtschaft¬
licher Betriebe so viel Dinkel und Spelz übrig behalten , wie sie
zur Ernährung der Selbstversorger und zur Bestellung der zum
Betriebe gehörenden Grundstücke verwenden dürfen.

8 63.

Die Kommstnalverbände haben ausreichende Maßnahmen
zur Überwachung der Selbstversorger zu treffen . Dabei ist ins¬
besondere anzuordnen:

a ) daß die Verarbeitung der Früchte zu Mehl , Schrot , Grieß,
Grütze , Graupen , Flocken und ähnlichen Erzeugnissen in
eigenen oder fremden Betrieben von der Ausstellung von
Erlaubnisscheinen (Mahlkarten ) abhängig ist;

b) daß die Verarbeitung der Früchte zu Mehl und Schrot nur
zur Schaffung eines Vorrats für höchstens zwei Monate
gestattet wird;

c) daß jedem Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs
von dem Kommunalverbände der Betrieb angewiesen wird,
in dem er sein Brotgetreide und seine Gerste verarbeiten
lassen darf , und daß ein Wechsel des Betriebs nur mit
vorheriger Zustimmung des Kommunalverbandes zu¬
lässig ist;

6 ) daß die Betriebe Früchte von Selbstversorgern nur zum
Zwecke sofortiger Verarbeitung und nur in den Mengen
annehmen dürfen , die durch eine ihnen vorher oder gleich¬
zeitig ausgehändigte ordnungsmäßig ausgestellte Mahlkarte
belegt sind;
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/ zu führen haben ; ‘

f) daß die Betriebe die Früchte bei der Annahme und die
Erzeugnisse bei der Ablieferung zu verwiegen und das
Gewicht auf den Mahlkarten und in den Mahlbüchern zu
vermerken haben.

3. Durchführung der Verbrauchsregelung.

8 64.
Zur Durchführung der in den 88 67 bis 63 bezeichneten

Maßnahmen sollen in den Kommunalverbänden besondere Aus¬
schüsse gebildet werden.

8 65.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

höheren Verwaltungsbehörden können den Geschäftsbetrieb der
Kommunalverbände beaufsichtigen und die Art der Regelung
(88 67 bis 63) borschreiben oder selbst für sämtliche oder einzelne
Kommunalverbände die erforderlichen Anordnungen erlassen.

Der Reichsgetreidestelle ist auf Erfordern Aufklärung über
den Geschäftsbetrieb zu geben und besten Nachprüfung zu ge¬
statten.

Die Reichsgetreidestelle kann für die Versorgung bestimmter
Berufe oder bestimmter Gruppen von Personen besondere Rege¬
lungen vorschreiben und das Nähere bestimmen.

8 66.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden , die nach
der letzten Volkszählung mehr als zehntausend Einwohner hatten,
mit deren Einverständnis die Regelung des Verbrauchs für den
Bezirk der Gemeinde übertragen . Soweit den Gemeinden die
Regelung des Verbrauchs übertragen wird , gelten die 88 67 bis
65 für die Gemeinden entsprechend.

8 67.

Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen über das
Verfahren beim Erlasse der Anordnungen treffen . Diese Be¬
stimmungen können von den Landesgesetzen abweichen.

8 68.

über Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung (88 67
bis 66) entstehen, ' entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde end¬
gültig.

VII . Ausführungsvorschriftcn.

8 69.

Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines kaufmännischen
oder gewerblichen Betriebs in der Befolgung der Pflichten unzu¬
verlässig , die ihm durch diese Verordnung oder die dazu er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen auferlegt sind, so kann die
zuständige Behörde den Betrieb schließen.

Sie kann einem landwirtschaftlichen Unternehmer , der sich
in der Verwendung seiner Bestände , in der Beobachtung der nach
8 63 erlassenen Anordnungen oder in der Erfüllung seiner
Pflichten nach 8 4 Abs. 1 bis 3 unzuverlässig erweist oder seine
Pflicht zur Auskunftserteilung nach 8 25 Abs. 3 oder seine Ab¬
lieferungspflicht vernachlässigt , das Recht der Selbstversorgung
entziehen und bei der Enteignung seine Bestände , abweichend
von der Vorschrift im 8 43 Abs. 3, der Reichsgetreidestelle oder
dem von dieser bezeichneten selbstwirtschaftenden Kommunal¬
verband übereignen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig , über die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.
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berifle Zustimmung der Reichsgetreidestelle nichtig . Verträge,
durch die mit Rücksicht auf die Bestellung als Kommissionär ein
Entgelt zugesagt wird , sind nichtig.

Die Kommissionäre haben nach den Anweisungen der Reichs¬
getreidestelle alle im Kommunalverbände vorhandenen Früchte,
soweit sie nicht nach 88 8, 9, 43 den Unternehmern landwirt¬
schaftlicher Betriebe zu belasten sind, zu erwerben und abzu-
liesern . Die Kommissionäre unterstehen , unbeschadet ihrer
Pflichten gegenüber der Reichsgetreidestelle , der Aufsicht des
Kommunalverbandes und haben diesem sowie nach dessen An¬
weisungen den Gemeinden in vorgeschriebener Form über ihre
Tätigkeit Bericht zu erstatten.

8 29.
Der Kommunalverband erhält für seine Tätigkeit nach den

88 4, 21, 25, 26 von der Reichsgetreidestelle gemäß den von ihr
mit Genehmigung des Reichskanzlers aufgestellten Grundsätzen
eine Vergütigung . Er hat hiervon den Gemeinden für ihre
Hilfstätigkeit Vergütungen zu gewähren , über deren Höhe die
höhere Verwaltungsbehörde im Streitfall endgültig entscheidet.

Prämien , die die Reichsgetreidestelle dem Kommunalverbände
für beschleunigte oder vermehrte Ablieferung zahlt , sind nach den
Anweisungen der Reichsgetreidestelle zu verteilen.

8 30.
Kommunalverbände , die nicht selbst wirtschaften , haben ihren

Bedarf an Mehl rechtzeitig bei der Reichsgetreidestelle anzu¬
fordern.

2. Selb st wirtschaftende Kommunalverbände.

8 31.
Jeder Kommunalverband , dessen Ernte an Brotgetreide nach

den Erfahrungen der Erntejahre 1915 und 1916 voraussichtlich zur
Versorgung seiner Bevölkerung bis zum 15. Mai 1918 ausreicht,
hat der Landeszentralbehörde bis zum 5. Juli 1917 zu erklären,
ob er mit dem für ihn beschlagnahmten Brotgetreide bis zur
Höhe seines Bedarfsanteils (8 17 Abs. 1 d ) selbst wirtschaften will.
Will er selbst wirtschaften , so hat er gleichzeitig nachzuweiscn,
daß er zur Durchführung der Selbstwirtschaft , insbesondere zur
geeigneten Beschaffung der nötigen Geldmittel und zur Lagerung
der Vorräte , in der Lage ist, sowie daß er den Vorschriften der
88 58, 63 genügt.

Die Landeszentralbehörde hat der Reichsgetreidestelle bis zum
20. Juli 1917 die Kommunalverbände mitzuteilen , die sie als
Selbstwirtschafter anerkennen will . Die Reichsgetreidestelle kann
gegen die Anerkennung bei der Landeszentralbehörde bis zum
5. August 1917 Einspruch erheben . Die Landeszentralbehörde hat
der Reichsgetreidestelle bis zum 16. August 1917 mitzuteilen,
welche Kommunalverbände sie endgültig als Selbstwirtschafter
anerkannt hat.

Selbstwirtschaftende Kommunalverbände dürfen das für ihre
Selbstwirtschaft erworbene (8 32) oder das ihney von der Reichs¬
getreidestelle angewiesene (8 33 Abs. 2) Brotgetreide bis zur Höhe
ihres Bedarfsanteils abzüglich des Saatguts ausmahlen lassen.
Das jeweils zur Verfügung des Kommunalverbandes stehende
Mehl darf jedoch den Mehlbedarf eines Monats nicht übersteigen.

Selbstwirtschaftende Kommunalverbände haben ihre Verträge
mit Mühlen nach den von der Reichsgetreidestelle aufgestellten
Grundsätzen abzuschließen und dieser auf Verlangen storzulcgen.
Verträge , die ohne vorherige Zustimmung der Reichsgetreidestelle
von den Grundsätzen abweichen , sind nichtig.

Stellt sich heraus , daß ein Kommunalverband den Verpflich¬
tungen der Selbstwirtschaft nicht genügt , so kann ihm die Landes¬
zentralbehörde das Recht der Selbstwirtschaft entziehen . Die
Reichsgetreidestelle kann bei der Landeszentralbehörde die Ent¬
ziehung beantragen . Falls die Landeszentralbehörde dem Antrag
nicht stattgeben will , entscheidet der Reichskanzler.
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Delvftwrrtschaftende S\ o \umuua \ oex * cnVDe formen b \ e Vre
beschlagnahmten Früchte für eigene Rechnung erwerben und als
Verkäufer an die Reichsgetreidestelle nach deren Geschäfts¬
bedingungen liefern (Selbstlieferung ). Die Selbstlieferung hat
sich auf die gesamte von den Erzeugern abzuliefernde Menge zu
erstrecken . Die selbstliefernden Kommunalverbände haben eine
kaufmännisch eingerichtete Geschäftsstelle zu unterhalten und für
den Erwerb der Früchte mindestens zwei Kommissionäre zu be¬
stellen . Die Anzahl der Kommissionäre ist auf Verlangen der
Reichsgetreidestelle zu erhöhen . 8 28 Abs. £ findet Anwendung.
Die Verträge mit den Kommissionären sind nach den von der
Rcichsgetreidestelle aufgestellten Grundsätzen abzuschließen und
ihr auf Verlangen vorzulegen . Verträge , die ohne vorherige
Zustimmung der Reichsgetreidestelle von den Grundsätzen ab¬
weichen , sind nichtig . Der Reichsgetreidestelle ist wöchentlich nach
einem von ihr festgestellten Vordruck eine genaue Nachweisung
der eingekauften Mengen einzusenden.

Die Zuschläge , die die Reichsgetreidestelle für die an sie ab¬
gelieferten Mengen zahlt , sind ohne Abzug an die Personen zu
verteilen , die den Einkauf in unmittelbarem Verkehre mit den
Erzeugern besorgen . Für die Mengen , die der Kommunalvcr-
band zur Durchführung seiner Selbstwirtschaft erwirbt , sind an
diese Personen dieselben Zuschläge zu zahlen , die die Reichs¬
getreidestelle dem Kommunalverbände für die an sie abgelieferten
Mengen bezahlt.

Die Reichsgetreidestelle hat Anordnungen darüber zu treffen,
für welche Zeiträume die zur Durchführung der Selbstwirtschaft
des Kommunalverbandes nötigen Mengen an Brotgetreide
zurückbehalten werden dürfen . In Fällen dringenden Bedürfnisses
kann die Reichsgetreidestelle die Lieferung von Brotgetreide aus
den für die Selbstwirtschaft bestimmten Vorräten nach ihren
Geschäftsbedingungen verlangen . Sie hat diese Mengen sobald
wie möglich aus anderen Bezirken zurückzuliefern , soweit sie
nicht aus den für den Kommunalverband beschlagnahmten Vor¬
räten ersetzt werden können.

Stellt sich heraus , daß ein selbstliefernder Kommunalverband
den ihm nach Abs. 1 bis 3 obliegenden Verpflichtungen nicht genügt,
so kann die Reichsgetreidestelle ihm das Recht der Selbstlieferung
entziehen.

8 33.
Macht der selbstwirtschaftende Kommunalverband von dem

Rechte der Selbstlieferung keinen Gebrauch oder wird ihm das
Recht der Selbstlieferung oder Selbstwirtschaft entzogen , so be¬
stellt die Reichsgetreidestelle für seinen Bezirk Kommissionäre
nach 8 28.

Dem sclbstwirtschaftenden Komniunalverbande , der von dem
Rechte der Selbstlieferung keinen Gebrauch macht oder dem dieses
Recht entzogen ist, weist die Rcichsgetreidestelle die ihm für die
versorgungsberechtigte Bevölkerung zustehenden Mengen an Brot¬
getreide bei den Kommissionären seines Bezirkes an . Die Ab¬
nahme und Bezahlung der Mengen sowie die Zahlung der den
Kommissionären zustehenden Vergütungen liegt dem Kommunal¬
berband ob.

8 34.

Jeder selbstwirtschaftende Kommunalverband hat dafür zu
sorgen , daß das zur Versorgung seiner Bevölkerung erforderliche
Mehl rechtzeitig zur Verfügung steht.

8 35.

Die Rcichsgetreidestelle hat einem selbstwirtschaftenden Kom¬
munalverband auf Verlangen in Fällen dringenden Bedürfnisses
nach ihren Geschäftsbedingungen:

a ) vorübergehend Mehl zu liefern ; die entsprechenden Mengen
sind sobald Wie möglich zurückzuliefern;
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e)  durch SXhnaljme fernsten Brotgetreides oder Trocknung be¬
hilflich zu sein;

6) bei der Lagerung der für die Selbstwirtschaft bestimmten
Vorräte sowie bei der Geldbeschaffung behilflich zu sein.

3. Aufgaben der Gemeinden.
8 36.

Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, daß die in ihrem Bezirk
angebauten Früchte zweckentsprechend geerntet und ausgedroschen
werden. Sie hat ferner dafür zu sorgen, daß die beschlagnahmten
Vorräte zweckentsprechend aufbewahrt und ordnungsgemäß be¬
handelt werden.

Auf Verlangen der nach § 5 Abs. 2 zuständigen Stellen hat sie
die zur Ernte , zur Erhaltung und Pflege , zum Ausdrusch oder zur
Trennung der Vorräte erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
Verpflichteten (§ 5 Abs. 1) vorzunehmen.

§ 37.
Die Gemeinde hat die Aufbewahrung und Verwendung des

Saatguts zu überwachen. Die nach der Bestellung übriggebliebe¬
nen Mengen hat sie dem Kommunalverbande zwecks Ablieferung
anzumelden.

8 38.
Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, daß alle aus ihrem Be¬

zirk abzuliefernden Früchte der Reichsgetreidestelle oder, wenn die
Gemeinde in dem Bezirk eines selbstliefernden Kommunalver¬
bandes liegt (8 32), dem Kommunalverbande zur Verfügung ge¬
stellt werden.

Die Gemeinde hat nach den Anweisungen des Kommunal¬
verbandes die Ablieferung zu fördern , insbesondere die Kommis¬
sionäre beim Erwerbe der Früchte zu unterstützen. Auf Ver¬
langen des Kommunalverbandes hat sie nach dessen Anweisungen
für die im Gemeindebezirke gelegenen landwirtschaftlichen Be¬
triebe Wirtschaftskarten zu führen (8 25).

8 39.
Die Gemeinde haftet dafür , daß die nach 8 23 Abs. 2 ihr oder

ihren landwirtschaftlichen Betrieben zur Lieferung aufgegebenen
Mengen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Sie kann die
ihr zur Lieferung aufgegebenen Mengen auf ihre landwirtschaft¬
lichen Betriebe umlegen.

Die über die zur Lieferung aufgegebenen Mengen hinaus
verfügbaren Mengen hat die Gemeinde sobald wie möglich zwecks
Ablieferung dem Kommunalverband anzumelden.

8 40.
Hat die Gemeinde ihre Ablieferungspflicht nicht erfüllt und

macht der Kommunalverband von seiner Befugnis nach 8 24
Abs. 3, die Kürzung auf die Gemeinden zu verteilen , Gebrauch,
so kann die Gemeinde die Kürzung deratt auf ihre landwirtschaft¬
lichen Betriebe verteilen , daß in erster Linie diejenigen betroffen
werden, die ihre Ablieferungspflicht nicht erfüllt haben. Die Ge¬
meinde kann innerhalb ihrer Verteilungsbefugnis auch die Liefe¬
rung anderer Bedarfsgegenstände den Betrieben gegenüber ein¬
schränken oder einstellen.

8 41.
Die Gemeinde wird für ihre Tätigkeit nach 88 37, 38 von

dem Kommunalverbande gemäß der Vorschrift im ß 29 Abs. 1
Satz 2 entschädigt.

IV. Enteignung.
8 42.

Das Eigentum an beschlagnahmten Vorräten kann auf An-
tvng durch Anordnung der zuständigen Behörde auf die Reichs-

ffctrcibeftelle  ober bert von biefcv Befielcfj -tveten  ffommunarnerluinb
übertragen werden (Enteignung ). Der Antrag wird von der
Neichsgetreidestelle oder von dem Kommunalverbande , für den
beschlagnahmt ist, gestellt.

8 43.
Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist vor der

Enteignung festzustellen, welche Vorräte sie nach den 88 ?, 8, 9
für die Zeit bis zum 1b. September 1918 zur Ernährung der
Selbstversorger, zur Fü .terung und zur Bestellung verwenden dürfen.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist ferner das
in ihrem Betriebe gewachsene Saatgut festzustellen, soweit sie nach
den gemäß 8 8 erlassenen Bestimmungen allgemein zur Veräuße¬
rung von Saatgut berechtigt sind.

Diese Vorräte sowie die Vorräte nach 8 23 Abs. 3 sind aus¬
zusondern und von der Enteignung auszunehmen ; sie werden
mit der Aussonderung von der Beschlagnahme nicht frei.

Die Enteignung kann auch für die gesamten Vorräte des
Unternehmers ausgesprochen werden. In diesem Falle ist der
Erwerber verpflichtet, nachträglich die Aussonderung gemäß Abs. 3
vorzunehmen und die ausgesonderten Mengen, vorbehaltlich der
Vorschrift im 8 69 Abs. 2, dem Unternehmer zurückzugeben. Mit
der Rückgabe fallen sie wieder unter die Beschlagnahme.

8 44. ,
Die Anordnung , durch die enteignet wird, kann an den

einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder eines
Teiles des Bezirkes gerichtet werden ; im ersteren Falle geht das
Eigentum über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im
letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen
Blattes , in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 45.
Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen ange¬

messenen Preis zu zahlen.
Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, wird

der Übernahmepreis unter Berücksichtigungdes zur Zeit der Ent¬
eignung geltenden Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbar¬
keit der Vorräte nach Anhörung von Sachverständigen von der
höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt. Sie bestimmt
darüber , wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise festgesetzt sind,
tritt an Stelle des Höchstpreises ein Preis , der unter Berücksichti¬
gung der tatsächlich gemachten Aufwendungen und, soweit dies
nicht möglich ist, durch Schätzung zu ermitteln ist.

8 46.
Der Besitzer hat die Vorräte , die er freihändig übereignet hat

oder die bei ihm enteignet oder für verfallen erklärt worden sind,
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis der Erwerber sie in
seinen Gewahrsam übernimmt . Dem Besitzer kann hierfür eine
angemessene Vergütung gewährt werden, die von der höheren
Verwaltungsbehörde im Streitfall endgültig festgesetzt wird.

8 47.
über Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfahren

und aus der Verwahrungspflicht (8 46) ergeben, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

V. Verarbeitung der Früchte und Verkehr mit den daraus her-
gestellten Erzeugnissen.

8 48.
Die Mühlen und sonstigen Betriebe , die gewerbsmäßig die im

8 1 bezeichneten Früchte verarbeiten , haben die Früchte zu ver¬
arbeiten , die die Reichsgetreidestelle oder der selbstwirtschaftende
Kommunalverband , in dessen Bezirk sie liegen, ihnen zuweist.
Sie haben die ihnen von diesen Stellen zugewiesenen Früchte und
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zu behandeln . Weigert sich ein Betrieb , die Verarbeitungspslicht
zu erfüllen , so kann die zuständige Behörde die erforderlichen
Arbeiten auf Kosten und mit den Mitteln des Betriebs durch einen
Dritten vornehmen lassen.

Die Betriebe sind zur Ablieferung der gesamten Erzeugnisse
einschließlichallen Abfalls verpflichtet. Dies gilt auch, soweit sie
Früchte für Selbstversorger verarbeiten.

Bei der Verarbeitung von Früchten für Selbstversorger haben
die Betriebe die gemäß 8 63 erlassenen Vorschriften zu befolgen.

8 49.
Die Beamten der Polizei und die von der Reichsgetreidestelle

oder von der Polizeibehörde beauftragten Personen sind befugt, in
die Räume , in denen Früchte verarbeitet werden, jederzeit, in
die Räume , in denen Früchte oder daraus hergestellte Erzeugnisse
aufbewahrt , feilgehalten oder verpackt werden oder die Geschäfts¬
bücher verwahrt werden, während der Geschäfts- oder Arbeitszeit
einzutreten , daselbst Besichtigungen vorzunehmen, Geschäftsauf¬
zeichnungen einzusehen, die vorhandenen Vorräte festzustellen und
nach ihrer Auswahl Proben gegen Empfangsbestätigung zu ent¬
nehmen.

Die Besitzer der Räume sowie die von ihnen bestellten Be¬
triebsleiter und Aufsichtspersonen haben den nach Abs. 1 zum
Betreten der Räume Berechtigten auf Erfordern die Vorräte so¬
wie deren Herkunft anzugeben und ihnen Auskunft über die Be¬
triebsverhältnisse zu erteilen . Unternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe sowie deren Betriebsleiter und Aufsichtspersonen haben
insbesondere auf Erfordern Auskunft über Namen und Aufenthalt
der Selbstversorger zu geben.

8 60.
Die von der Reichsgetreidestelle oder von der Polizeibehörde

beauftragten Personen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Bericht¬
erstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen und Gesch'ftsverhältnisse , welche durch die
Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beob¬
achten und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts¬
oder Betriebsgeheimnisie zu enthalten.

8 61.
Kommunalverbände dürfen , unbeschadet der Vorschrift im

8 31 Abs. 3, Früchte nur mit Zustimmung der Reichsgetreidestelle
vermahlen oder sonst verarbeiten lassen.

8 62.
Die Reichsgetreidestelle kann Mahl - und sonstige Verarbei¬

tungslöhne sowie Vergütungen für die Verwahrung und Be¬
handlung festsetzen. Die Festsetzung von Löhnen ist auch für die
Fälle zulässig, für die eine Pflicht zur Verarbeitung nicht besteht.

Soweit die Neichsgetreidestelle keine Löhne oder Vergütungen
festgesetzt hat, können die höheren Verwaltungsbehörden dies tun.

8 63.
Die Vereinbarung eines Verarbeitungslohns , insbesondere

eines Mahllohns , in der Art, daß als Entgelt für die Verarbei¬
tung statt eines Geldbetrags die Hingabe eines Teiles der zur
Verarbeitung übergebenen Früchte oder der daraus hergestellten
Erzeugnisse einschließlich des Abfalls festgesetzt wird, ist unzu¬
lässig. Ebenso ist unzulässig, verarbeitenden Betrieben die Menge
an Früchten oder Erzeugnissen einschließlichdes Abfalls zu über¬
lassen, die sie bei Herstellung der etwa vereinbarten Pflichtmenge
der Erzeugnisse erübrigen.

8 64.
Mehl darf ohne Zustimmung der Neichsgetreidestelle weder

von dem Kommunalverbande noch von anderen aus dem Bezirk

. . . . . . . . .V*... v>' . . . . . . . ... .. ""werden.
Mehl darf innerhalb des Bezirkes eines KornrnnnalverbandeS

ohne Zustimmung der Reichsgetreidestelle nur nach Maßgabe der
für den Kommunalverband bestehenden Bestimmungen über die
Verbrauchsregelung abgegeben werden.

Die Rücklieferung von Mehl an die Reichsgetreidestelle nach
8 36 unter a wird hiervon nicht berührt.

8 65.
Wird Getreide von einem Kommunalverband oder einem

Selbstversorger zum Ausmahlen zugewiesen, so ist die Kleie auf
Verlangen an den Kommunalverband oder an den Selbstversorger
zurückzugeben.

Die Neichsgetreidestelle hat die beim Ausmahlen ihres Ge¬
treides entfallende Kleie der vom Reichskanzler bestimmten Stelle
zur Verfügung zu stellen.

Die aus dem Getreide der Heeresverwaltungen und der Ma¬
rineverwaltung entfallende Kleie ist der vom Reichskanzler be¬
stimmten Stelle zur Verfügung zu stellen, soweit sie nicht von die¬
sen Verwaltungen für den eigenen Bedarf beansprucht wird.

VI. Verbrauchsregelung.

1. Allgemeine Vorschriften.

, 8 56.
Der Reichskanzler bestimmt, welche Mengen an Gerste, Hafer

und Hülsenfrüchten der menschlichen Ernährung und welche der
Verfütterung dienen sollen, insbesondere, welche Mengen an
Hafer den Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung zu
überweisen sind.

8 67.
Die Kommunalverbände haben den Verbrauch der Vorräte

in ihrem Bezirke zu regeln, insbesondere die Verteilung von
Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler vorzunehmen . Da¬
bei darf insgesamt nicht mehr Mehl abgegeben werden als die von
der Neichsgetreidestelle für den Zeitraum festgesetzte Menge.

8 68. ♦
Die Kommunalverbände haben
a) Höchstpreise für die Abgabe von Mehl aus Brotgetreide

und Gerste sowie von Brot an Verbraucher festzusetzen;
b) Händlern , Bäckern und Konditoren die Abgabe von Mehl

und Backwaren außerhalb des Bezirkes ihrer gewerblichen
Niederlassung oder des Kommunalverbandes , vorbehalt¬
lich der Vorschrift im 8 17 Abs. 1 c, zu verbieten ; so¬
weit es besondere wirtschaftliche Verhältnisse erfordern,
darf der Kommunalverband Ausnahmen von dem Verbote
zulassen;

c) eine Mehlverteilungsstelle für ihren Bezirk einzurichten;
d) durch Ausgabe von Brotkarten eine Verbrauchsregelung

einzuführen , die den Verbrauch des einzelnen wirksam
erfaßt;

e) die Überwachung des in ihren Bezirk eingeführten aus¬
ländischen, der Beschlagnahme nicht unterliegenden Ge¬
treides und Mehles sowie des aus ausländischem Ge¬
treide im Inland hergestellten Mehles unter Berücksichti¬
gung der Verordnung über den Verkehr mit ausländi¬
schem Mehl vom 13. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 229,
252) zu sichern.

8 69. .
Die Kommunalverbände haben den Preis für das von ihnen

abgegebene Mehl so festzusetzen, daß ihre Kosten gedeckt werden.
Etwaige Überschüsse sind für die Volksernährung zu verwenden.
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